
 

 1/330 

X-2107             
Gemeindeverwaltungsverband Besigheim  
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035  
 
Zusammenstellung der Stellungnahmen aus der  Beteiligung  gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB       
 
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs: 30.08.2021 �± 01.10.2021 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange: 30.08.2021 �± 01.10.2021 

 
13.06.2022 

 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange: 
 
 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

1. VERBAND REGION STUTTGART  
14.10.2021 
 
 Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Verfahren und für die Gewährung der Frist-

verlängerung zur Abgabe der Stellungnahme. 
 

 Der Planungsausschuss des Verbandes Region Stuttgart hat dazu in seiner Sitzung am 
13.10.2021 folgende Stellungnahme beschlossen: 
 
Beschluss: 
 
1. Wohnbaubauflächen 

�x Besigheim: 
- Dem Umfang der dargestellten Wohnbauflächen stehen keine Ziele der Regional-

planung entgegen. 
- Die ersatzweise Entwicklung eines nicht mehr umsetzbaren Teilbereichs des be-

�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P���:�H�V�W�³�������������K�D�����Z�L�U�G���L�P���5�Dh-
men eines Raumordnerischen Vertrages zwischen der Stadt Besigheim und dem 
Verband Region Stuttgart geregelt. 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
Kenntnisnahme.  

     
K M B 

Zuordnung der Stellungnahmen 
----- GVV    ----- Löchgau 
----- Besigheim    ----- Mundelsheim 
----- Freudental    ----- Walheim 
----- Gemmrigheim   ----- Zweckverband Industriegebiet 
----- Hessigheim          Besigheim 
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 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

 �x Besigheim-Ottmarsheim: 
�%�H�G�H�Q�N�H�Q���J�H�J�H�Q���G�L�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���G�H�U���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�1�|�U�G�O�L�F�K���8�K�O�D�Q�G�V�W�U�D�‰�H���N�|�Q�Q�H�Q��
unter der Maßgabe zurückgestellt werden, dass der aufgrund der Größe des Gewerbe- 
�X�Q�G���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���Y�H�U�K�l�O�W�Q�Lsmäßig hohe Einpendlerüber-
schuss konkret dargestellt und erläutert wird. 

Der hohe Einpendlerüberschuss in Besigheim wurde bereits 
dargestellt. Differenzierte Daten für Besigheim und Ottmars-
heim liegen leider nicht vor.  
Allerdings profitiert Ottmarsheim von der guten Infrastruktur von 
Besigheim. Entsprechende Ausführungen wurden bei der 
Wohnbauflächenbedarfsbegründung ergänzt.   

 �x Hessigheim: 
Gegen den Gesamtumfang der Wohnbauflächenausweisung bestehen zunächst Be-
denken. Empfohlen wird, die Fläche auf die im Vorentwurf dargestellten 1,4 ha zu redu-
zieren. Diese geringfügige Überschreitung könnte dann aus regionalplanerischer Sicht 
mitgetragen werden. 

 
Die Wohnbaufläche wird im weiteren Verfahren auf die im Vor-
entwurf enthaltenen 1,4 ha reduziert.  

 �x Mundelsheim: 
Aus regionalplanerischer Sicht bestehen zunächst Bedenken gegen den Gesamtum-
fang der dargestellten Wohnbauflächen. 

Der Umfang der ausgewiesenen Wohnbauflächen wurde im 
weiteren Verfahren auf 1,3 ha (Gebiet Seelhofen IV B) redu-
ziert.  

 �x Gemmrigheim, Löchgau und Walheim: 
Dem Umfang der dargestellten Wohnbauflächen stehen keine Ziele der Regionalpla-
nung entgegen. 

 
Kenntnisnahme.   

 
 �x Empfohlene Bauverpflichtung: 

Ergänzend wird empfohlen, neue Baulandentwicklungen möglichst mit einer Bauver-
pflichtung zu belegen. 

 
Der Verkauf von Bauplätzen mit Bauverpflichtung wird von den 
Gemeinden angestrebt. 

 2. Gewerbliche Bauflächen und Mischbauflächen 
�x Besigheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Löchgau und Freudental: 

Dem Umfang der dargestellten Gewerblichen bzw. Mischbauflächen stehen keine Ziele 
der Regionalplanung entgegen. 

 
Kenntnisnahme.  

 
 
 
 �x Mundelsheim: 

- �'�H�U���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���V�W�H�K�H�Q���U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���=�L�H�O�H���H�Q�W�Je-
gen. Auf das laufende Verfahren zu Änderung des Regionalplanes wird hingewie-
sen. 

 
Kenntnisnahme. 

 - �'�L�H���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�,�Q�Q�H�U�H���$�X���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�³���O�L�H�J�W���L�Q���H�L�Q�H�P���K�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�Je-
fährdeten Bereich (HQ100). Nach Plansatz 3.4.6 (Z) des Regionalplanes sind über-
flutungsgefährdete Gebiete in den Talauen außerhalb von im Zusammenhang be-
bauten Siedlungen von weiterer Bebauung freizuhalten. Bedenken gegen die Aus-
�Z�H�L�V�X�Q�J���G�H�U���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�,�Q�Q�H�U�H���$�X���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�³���N�|�Q�Q�H�Q���X�Q�W�H�U���G�H�U��
Maßgabe zurückgestellt werden, dass im Rahmen des entsprechenden Bebau-
ungsplanverfahrens die Ziele des Regionalplanes gemäß Plansatzes 3.4.6 (Z) ein-
gehalten werden. 

Im Bebauungsplanverfahren wird über entsprechende Festset-
zungen sichergestellt, dass die Ziele des Regionalplanes ein-
gehalten werden.  
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 �x Gewerbe- und Industriegebiet Ottmarsheimer Höhe: 
Die �J�H�S�O�D�Q�W�H���8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���5�H�J�L�R�Q�D�O�H�Q���*�H�Z�H�U�E�H�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³��
entspricht regionalplanerischen Zielaussagen. 

 
Kenntnisnahme.  

 3. Sonderbaufläche Einzelhandel 
�*�H�J�H�Q���G�L�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�³���L�Q���:�D�O�K�H�L�P���E�H�V�W�H�K�H�Q���]�X�Q�l�F�K�V�W Be-
denken aufgrund der Lage in einem als Ziel festgelegten Vorranggebiets für regionalbedeutsa-
me Kraftwerksanlagen (Plansatz 4.2.1.1.2. (Z). Für die Realisierung dieses Standortes wäre 
daher ggfs. ein Zielabweichungsverfahren im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erforderlich. 
Für diesen Standort gilt darüber hinaus, dass dieser aufgrund der Ortsrandlage möglicherweise 
im Widerspruch zum Integrationsgebot des Landesentwicklungsplans steht. Ob und inwieweit 
auch diesbezüglich ein Zielabweichungsverfahren erforderlich sein wird, ist mit dem Regie-
rungspräsidium als hierfür zuständige höhere Raumordnungsbehörde abzustimmen. 
 

 
Mittlerweile wurde für den Bebauungsplan der Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Mit dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie 
dem Verband Region Stuttgart haben bereits erste Abstimmun-
gen stattgefunden. Das erforderliche Zielabweichungsverfahren 
wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung durchgeführt.  

 4. Einzelne Flächendarstellungen 
Die regionalplanerischen Wertungen zu den einzelnen Flächendarstellungen unter Sachvortrag 
Ziff. 5 (der Sitzungsvorlage 153/2021) werden formal beschlossen und sind Teil der Stellung-
nahme. 

 
Kenntnisnahme. 

 Auf die beiliegende Sitzungsvorlage, insbesondere auf die regionalplanerischen Wertungen, 
wird verwiesen. 
 
Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen. 

Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 

Sitzungsvorlage Nr. PLA153/2021 
Öffentliche Sitzung 

 Zu Tagesordnungspunkt 1  
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 des Gemeindeverwa l-
tungsverband es 
Besigheim �± Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 

 I. Sachvortrag:  
Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Besigheim legt dem Verband Region Stuttgart den 
Entwurf des Flächennutzungsplans 2020 - 2035 (Stand 30.06.2021/19.07.2021) im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung vor und bittet um Stellungnahme. 
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 Der im Jahr 2006 in Kraft getretene und in Teilen geänderte rechtsverbindliche Flächennut-
zungsplan entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Ziel der Fortschreibung ist, die 
Sicherung einer langfristigen Entwicklung der Gemeinden Besigheim, Freudental, Gemmrig-
heim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim. Dies geschieht in erster Linie vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels, der erforderlichen Wohnraumversorgung, der Siche-
rung des Wirtschaftsstandorts und der Folgen klimatischer Veränderungen. 
Der begleitende Landschaftsplan, ein Umweltbericht und Verkehrsuntersuchungen sind Be-
standteile der Fortschreibungsunterlagen. 
 

 

 Der Planungsausschuss hat den Vorentwurf des FNP bereits am 10.07.2019 mit Sitzungsvorla-
ge 348/2019 behandelt. Hier erfolgte die Darstellung zahlreicher Flächen, die als mögliche Al-
ternativen aufgenommen wurden und nun teilweise nicht mehr weiterverfolgt werden. Daraus 
resultierte zunächst eine Überschreitung des rechnerisch zulässigen Bedarfs und es wurden 
entsprechende Bedenken zum Gesamtumfang der dargestellten Flächen erhoben. Der nun 
vorliegende FNP-Entwurf enthält nur die Flächen, die verbindlich in die Gesamtfortschreibung 
aufgenommen werden sollen. 
 

 

 Während der Erarbeitung des Entwurfs fanden mehrere Abstimmungsgespräche statt. Die Er-
gebnisse sind �± zumindest teilweise �± in den vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplans 
eingeflossen. 
 

 

 1. Flächenbedarf Wohnbauflächen  
 
Die Ermittlung des Wohnbauflächenbedarf bezieht sich auf den Zeitraum 2019 �± 2035. 
 
Gemäß den Festlegungen des Regionalplans haben alle Gemeinden einen Anspruch auf die 
Ausweisung von Bauland im Rahmen der zu erwartenden Eigenentwicklung (natürliche Bevölke-
rungsentwicklung sowie Ersatzbedarf für nicht mehr zeitgemäßen Wohnraum). In Gemeinden 
im Siedlungsbereich werden zusätzlich auch zu erwartende Wanderungsgewinne veranschlagt. 
�%�H�U�H�L�W�V���L�P���)�1�3���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�H���D�E�H�U���Q�R�F�K���Q�L�F�K�W���E�D�X�O�L�F�K���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W�H���)�O�l�F�K�H�Q�����Ä�5�H�V�H�U�Y�H�I�O�l�F�K�H�Q�³����
werden in beiden Kategorien ebenso berücksichtigt, wie vorhandene Baulücken (bei denen von 
einer Aktivierungsquote von 50% ausgegangen wird). Die vorliegende Ermittlung des Wohnbau-
flächenbedarfs basiert auf diesen grundsätzlichen Kenngrößen. 
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 Der GVV Besigheim berechnet die künftigen W�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H�Q�E�H�G�D�U�I�H���D�X�I���%�D�V�L�V���G�H�U���Ä�+�L�Q�Z�H�L�V�H��
�]�X�U���3�O�D�X�V�L�E�L�O�L�W�l�W�V�S�U�•�I�X�Q�J�³���G�H�V���:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�P�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�V�����'�D�E�H�L���Z�H�U�G�H�Q���W�H�L�O�Z�H�L�V�H���J�H�P�H�L�Q�G�H�H�L�J�H�Q�H��
Daten der Einwohnermeldeämter herangezogen und die tatsächliche Bevölkerungsstruktur ana-
lysiert. Auf Basis dieser Daten und unter Berücksichtigung ortsbezogener demografischer Be-
sonderheiten begründet der GVV zusätzliche Flächenbedarfe. Durch den Rückgriff auf gemein-
deeigene Daten entstehen kleinere Differenzen gegenüber der üblichen Betrachtung auf Grund-
lage der Daten des Statistischen Landesamtes. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1, Spalten 
3 und 4, aufgeführt. 
 

 

 Zur Einhaltung des gesetzlichen Vorrangs der Innenentwicklung sind nach den Vorgaben des 
Regionalplanes die erhobenen Baulücken zu 50 % in Abzug zu bringen. Der GVV hält hingegen 
nur 25 % der vorhandenen Baulücken für aktivierbar und begründet dies mit verhältnismäßig 
großen Aktivierungshemmnissen. In dieser Bilanzierung blieben zudem auch zahlreiche Baulü-
cken unberücksichtigt, für die lt. Aussage des GVV bisher lediglich ein Baugesuch besteht. Auch 
vor diesem Hintergrund erscheint die Reduzierung der vorgenannten 50%-Vermutung nicht 
angemessen begründet. 
 

Im weiteren Verfahren erfolgt ein Abzug von 50 % der vorhan-
denen Baulücken.  

 In Tabelle 1 werden die ermittelten Wohnbauflächenbedarfe des GVV, die üblichen Kenngrößen 
und die Summe der im FNP-Entwurf dargestellten Wohnbauflächen aufgeführt. 
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 2. Flächenbedarf Gewerbliche Bauflächen  
�)�•�U���G�L�H���U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�H�Q���Ä�*�H�P�H�L�Q�G�H�Q���E�H�V�F�K�U�l�Q�N�W���D�X�I���(�L�J�H�Q�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�³���J�L�O�W���E�H�L��
der Bedarfsermittlung der Flächenbedarf ortansässiger Betriebe als Maßstab. Bei Gemeinden 
im Siedlungsbereich und höherrangigen Zentralen Orten ist auch eine zusätzliche Angebotspla-
nung vorzunehmen. Dabei können große, interkommunal betriebene Gewerbegebiete und Re-
gionale Gewerbeschwerpunkte, gesondert betrachtet werden. 
Als grober Richtwert für den Gewerbeflächenbedarf wird ungefähr die Hälfte des ermittelten 
Wohnbauflächenbedarfs zu Grunde gelegt. Mit entsprechender Begründung und/oder konkre-
tem Nachweis kann die Darstellung eines auch darüber hinausgehenden Flächenumfanges 
begründet werden.  
Die Bedarfsermittlung für die Gewerblichen Bauflächen des GVV basiert auf diesen Grundsät-
zen und ist nachvollziehbar dargestellt. 

 

 3. Regionalp lanerische Wertungen  
 
3.1 Wohnbauflächen  
Besigheim 
(a) Dem Umfang der dargestellten Wohnbauflächen stehen keine Ziele der Regionalplanung 
entgegen. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

 (b) �:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�����7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�³���L�Q���%�H�V�L�J�K�H�L�P�� 
Die Wohnbau�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P���:�H�V�W���± �(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���=�L�H�J�H�O�Z�H�U�N�³�������������K�D�������G�L�H���L�Q���H�L�Q�H�P���5�H�J�L�R�Qa-
len Wohnungsbauschwerpunkt liegt, kann aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht entwickelt 
werden. Damit ist die Umsetzung eines Teilbereiches des Regionalen Wohnungsbauschwer-
pu�Q�N�W���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P���:�H�V�W�³���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���P�|�J�O�L�F�K�� 
�(�U�V�D�W�]�Z�H�L�V�H���V�R�O�O���G�L�H���I�O�l�F�K�H�Q�J�O�H�L�F�K�H���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�����7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�³��
(4,4 ha) die Funktion eines Wohnungsbauschwerpunktes erhalten (s. u. Abb. 1 u. 2 und Anlage 
1, S. 1 u. 9, Ziff. 4). Hier bestehen keine naturschutzfachlichen Restriktionen. Zudem liegt diese 
�X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G���D�Q���G�H�Q���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�%�•l�]�H�Q���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�³��
und verfügt somit über die gleichen Standorteigenschaften. 

Mittlerweile hat sich die Planung dahingehend geändert, dass 
4,9 ha des im Regionalplan ausgewiesenen Wohnungs-
bauschwerpunkt aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht 
entwickelt werden kann. Auf den zeichnerischen Teil und auf 
den Erläuterungsbericht wird verwiesen.  
Dadurch ändert sich die ersatzweise flächengleiche Wohnbau-
�I�O�l�F�K�H���Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�����7�H�L�O�I�O�l�F�K�H���,�,�³���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� 

 �,�Q�Z�L�H�I�H�U�Q���H�L�Q���V�R�O�F�K�H�U���Ä�)�O�l�F�K�H�Q�W�D�X�V�F�K�³���L�Q���%�H�W�U�D�F�K�W���N�R�P�P�H�Q���N�D�Q�Q�����L�V�W���D�X�F�K���P�L�W���G�H�U���]�X�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q��
Raumordnungsbehörde zu klären. Grundsätzlich könnte damit eine gegenüber einer formalen 
Regionalplanänderung deutlich schnellere Bereitstellung benötigten Wohnraumes an geeigneter 
Stelle und mit der für Wohnungsbauschwerpunkte erforderlichen Mindestwohndichte erreicht 
werden. 

Kenntnisnahme.  
Die ersten Abstimmungen für einen �Ä�)�O�l�F�K�H�Q�W�D�X�V�F�K�³���V�L�Q�G���E�H��
reits erfolgt.  
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 Durch eine ergänzende vertragliche Regelung (z.B. raumordnerischer Vertrag) wäre in diesem 
Fall die einzuhaltende bauliche Mindestdichte sowie die Nichtinanspruchnahme des Bereichs 
des ehemaligen Ziegeleiwerkes verbindlich zu sichern. Die Entwicklung der Wohnbaufläche 
�Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�����7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�³���Z�l�U�H���G�D�Q�Q���H�L�Q�H�U���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���G�H�V���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���:�Rh-
�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�%�•�O�]�H�Q���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�³���J�O�H�L�F�K�]�X�V�W�H�O�O�H�Q�����$�O�V���5�H�J�L�R�Q�D�O�H�U���:�R�K�Q�X�Q�Js-
bauschwerpunkt bliebe diese Fläche dann bei der Berechnung des lokalen Bedarfs unberück-
sichtigt. 

 

 Die Ermittlung des Wohnbauflächenbedarf des GVV geht aktuell davon aus, dass die Wohnbau-
�I�O�l�F�K�H���Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�����7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�³�������������K�D�����Z�L�H���H�L�Q���5�H�J�L�R�Q�D�O�H�U���:�R�K�Q�X�Q�Js-
bauschwerpunkt behandelt werden �N�D�Q�Q�����'�D���G�L�H�V�H���)�O�l�F�K�H���D�X�F�K���D�O�V���Ä�U�H�J�X�O�l�U�H�³���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H��
noch innerhalb des nachgewiesenen Bedarfs läge, wäre insbesondere die für Wohnungs-
bauschwerpunkte vorgegebene Bruttowohndichte von 90 EW/ha regelungsbedürftig. 

Die Bruttowohndichte von 90 EW/ha soll im raumordnerischen 
Vertag festgeschrieben werden.   

 

 
�$�E�E�����������:�H�J�I�D�O�O���G�H�U���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P���:�H�V�W���± �(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���=�L�H�J�H�O�Z�H�U�N�³�������������K�D�����X�Q�G���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�U���:�R�Kn-
�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�����7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�³�������������K�D�����D�O�V���5�H�Jionaler Wohnungsbauschwerpunkt 
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�$�E�E�����������1�L�F�K�W���X�P�V�H�W�]�X�Q�J�V�I�l�K�L�J�H�U���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���G�H�V���5�H�J�L�R�Q�D�O�H�Q���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P���:�H�V�W�³���X�Q�G��
�S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H���(�U�V�D�W�]�I�O�l�F�K�H���L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�%�•�O�]�H�Q���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G�³ 

 

 Besigheim-Ottmarsheim 
In �2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P���H�U�I�R�O�J�W���G�L�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U�����������K�D���J�U�R�‰�H�Q���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�1�|�U�G�O�L�F�K���8�K�O�D�Q�G�V�W�Ua-
�‰�H�³�����'�H�U���6�W�D�G�W�W�H�L�O Ottmarsheim ist nicht Bestandteil der Besigheim im Regionalplan zugewiese-
nen Funktion eines Siedlungsbereiches. Daher ist der Stadtteil analog zu Gemeinden be-
�V�F�K�U�l�Q�N�W���D�X�I���(�L�J�H�Q�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���]�X���E�H�K�D�Q�G�H�O�Q�����'�L�H���K�L�H�U���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�1�|�U�G�O�L�F�K��
�8�K�O�D�Q�G�V�W�U�D�‰�H�³���Z�•�U�G�H���]�X�Q�l�F�K�V�W���G�H�Q���U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K���E�H�J�U�•�Q�G�H�W�H�Q���%�H�G�D�U�I���•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�Q�����'�H�U��
über die Eigenentwicklung hinaus gehende Bedarf kann allerdings ggf. aus dem rund 35 ha 
großen Gewerbe- �X�Q�G���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�J�H�E�L�H�W���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���D�E�J�H�O�H�L�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����,�Q���G�L�H�V�H�P���=u-
sammenhang sind zur Plausibilisierung des Wohnbauflächenbedarfs vom GVV bzw. der Stadt 
Besigheim entsprechende Beschäftigtenzahlen heranzuziehen. Für die Darstellung eines über 
die Eigenentwicklung hinausgehenden Wohnbauflächenbedarfs, kann an diesem Standort der 
durch das Gewerbe- �X�Q�G���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�J�H�E�L�H�W���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���H�Q�W�V�W�H�K�H�Q�G�H���(�L�Q�S�H�Q�G�O�H�U�•�E�Hr-
schuss geltend gemacht werden. Als örtliche Besonderheit ist dies gemäß den Vorgaben des 
Regionalplanes bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigen. Daher können unter der Maßgabe 
einer konkreten Darstellung der für den Teilort Ottmarsheim aufgrund der Größe des Gewerbe- 
und Industriegebietes verhältnismäßig hohen Anzahl an Beschäftigten, Bedenken gegen die 
�$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���G�H�U���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�1�|�U�G�O�L�F�K���8�K�O�D�Q�G�V�W�U�D�‰�H�³���]�X�U�•�F�N�J�H�V�W�H�O�O�W���Z�H�U�G�H�Q�� 
 

 
Der hohe Einpendlerüberschuss in Besigheim wurde bereits 
dargestellt. Differenzierte Daten für Besigheim und Ottmars-
heim liegen leider nicht vor.  
Allerdings profitiert Ottmarsheim von der guten Infrastruktur von 
Besigheim. Entsprechende Ausführungen wurden bei der 
Wohnbauflächenbedarfsbegründung ergänzt.   

 Freudental 
Im FNP-Entwurf sind in Freudental keine Wohnbauflächen dargestellt. 

 
Kenntnisnahme. 
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 Gemmrigheim 
Dem Umfang der dargestellten Wohnbauflächen stehen keine Ziele der Regionalplanung ent-
gegen. 
 

 
Kenntnisnahme.  

 Hessigheim 
Der regionalplanerisch begründete Wohnbauflächenbedarf für Hessigheim beläuft sich auf 1,3 
ha. �,�P���)�1�3���(�Q�W�Z�X�U�I���Z�L�U�G���L�Q���+�H�V�V�L�J�K�H�L�P���G�L�H���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�:�D�Q�Q�H�³���P�L�W�����������K�D���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W����
womit der Bedarf um 0,7 ha überschritten wird. Daher bestehen zunächst Bedenken gegen den 
Gesamtumfang der Wohnbauflächenausweisung in Hessigheim. Empfohlen wird, die Fläche 
mindestens auf die im Vorentwurf dargestellten 1,4 ha zu reduzieren. Diese geringfügige Über-
schreitung könnte dann aus regionalplanerischer Sicht mitgetragen werden. 
 

 
Der Flächenumfang wurde im weiteren Verfahren wieder auf 
1,4 ha reduziert. 

 Löchgau 
In Löchgau werden insgesamt 11,7 ha Wohnbauflächen dargestellt, womit der begründete Be-
darf um 0,4 ha überschritten wird. Löchgau ist im Regionalplan als Gemeinde im Siedlungsbe-
reich festgelegt, in diesen Gemeinden soll sich die Siedlungsentwicklung verstärkt vollziehen. 
Der geringfügigen Überschreitung stehen daher keine Ziele der Regionalplanung entgegen. 
 

 
Kenntnisnahme.  

 Mundelsheim 
In Mundelsheim werden insgesamt 2,6 ha Wohnbauflächen dargestellt, womit der begründete 
Bedarf um 1,4 ha überschritten wird. Mundelsheim ist im Regionalplan als Gemeinde be-
schränkt auf Eigenentwicklung festgelegt. Hier soll keine über die Eigenentwicklung hinausge-
hende Siedlungstätigkeit stattfinden. Vor diesem Hintergrund bestehen aus regionalplanerischer 
Sicht Bedenken gegen den Gesamtumfang der dargestellten Wohnbauflächen. 
 

 
Der Umfang der ausgewiesenen Wohnbauflächen wurde im 
weiteren Verfahren auf 1,3 ha (Gebiet Seelhofen IV B) redu-
ziert. 

 Walheim 
Dem Umfang der dargestellten Wohnbauflächen stehen keine Ziele der Regionalplanung ent-
gegen. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 Empfohlene Bauverpflichtung 
Ergänzend zu den vorausgegangenen regionalplanerischen Wertungen wird empfohlen, neue 
Baulandentwicklungen soweit möglich mit einer Bauverpflichtung zu belegen, um die Entste-
hung von Baulücken zu vermeiden. 
 

 
Der Verkauf von Bauplätzen mit Bauverpflichtung wird von den 
Gemeinden angestrebt. 

 3.2 Gewerbliche Bauflächen und Mischbauflächen  
Besigheim 
Dem Umfang der dargestellten Gewerblichen Bauflächen stehen keine Ziele der Regionalpla-
nung entgegen. 

 
Kenntnisnahme. 
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 Freudental 
Der FNP-Entwurf stellt in Freudental eine 1,6 ha große Mischbaufläche dar. Hier ist die Ansied-
lung kleinerer ortsansässiger Betriebe vorgesehen. Die Ausweisung eines Mischgebietes ist 
durch die Lage in der Nähe eines bestehenden Wohngebietes begründet. Der Darstellung der 
�0�L�V�F�K�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�0�L�V�F�K�J�H�E�L�H�W�³���V�W�H�K�H�Q���N�H�L�Q�H���=�L�H�O�H���G�H�U���5�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�X�Q�J���H�Q�W�J�H�J�H�Q�� 
 

 
Kenntnisnahme. 

 Gemmrigheim 
�,�Q���*�H�P�P�U�L�J�K�H�L�P���Z�H�U�G�H�Q���G�L�H���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���*�H�Z�H�U�E�H�³�������������K�D�����X�Q�G���G�L�H��
Misc�K�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�%�D�F�N�Q�D�Q�J�H�U���:�H�J�³�������������K�D�����G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�����0�L�W���G�H�P���G�D�U�D�X�V���D�E�]�X�O�H�L�W�H�Q�G�H�Q���$�Q�W�H�L�O��
von 0,4 ha für gewerbliche Nutzung werden in der Summe 4,3 ha Gewerbliche Bauflächen aus-
gewiesen. Dem Umfang der insgesamt dargestellten Gewerblichen Bauflächen stehen keine 
Ziele der Regionalplanung entgegen. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 Hessigheim 
Dem Umfang der dargestellten Gewerblichen Bauflächen stehen keine Ziele der Regionalpla-
nung entgegen. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 Löchgau 
In Löchgau werden insgesamt 6,9 ha Gewerbliche Bauflächen dargestellt, womit der rechne-
risch begründete Bedarf um 0,2 ha überschritten wird. Dieser geringfügigen Überschreitung 
stehen, in Löchgau als Gemeinde im Siedlungsbereich, keine Ziele der Regionalplanung entge-
gen. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 Mundelsheim 
In Mundels�K�H�L�P���Z�L�U�G���G�L�H���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�,�Q�Q�H�U�H���$�X���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�³���P�L�W�����������K�D���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W����
womit der rechnerisch begründete Bedarf zunächst um 1,7 ha überschritten wird. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 Lt. Erläuterungsbericht soll mit dem nördlichen Teilbereich der geplanten Gewerblichen Bauflä-
che zum einen der Erweiterungsbedarf der angrenzenden Firma Röser gedeckt werden. Zum 
anderen gibt es in Mundelsheim verhältnismäßig viele Handwerksbetriebe, die nicht adäquat 
untergebracht sind, bspw. in Scheunen oder Garagen. Um den ortsansässigen Betrieben die 
gewünschte Expansion zu ermöglichen, soll der südliche Teilbereich der geplanten Gewerbege-
bietsfläche zur Verfügung gestellt werden. Der Umfang der dargestellten Gewerbliche Baufläche 
wäre aus regionalplanerischer Sicht damit begründet. 

Kenntnisnahme. 
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 Allerdings wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet in einem hochwassergefährdeten Be-
reich (HQ100) liegt. Nach Plansatz 3.4.6 (Z) des Regionalplanes sind überflutungsgefährdete 
Gebiete in den Talauen außerhalb von im Zusammenhang bebauten Siedlungen von weiterer 
Bebauung freizuhalten. Dies ist bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. (Lt. Erläuterungs-
bericht haben diesbezüglich bereits erste Abstimmungsgespräche mit dem Landratsamt Lud-
wigsburg stattgefunden.) 

 

 Bedenken gegen die Planung können unter der Maßgabe zurückgestellt werden, dass im Rah-
men des entsprechenden Bebauungsplanverfahrens die Ziele des Regionalplanes gemäß Plan-
satzes 3.4.6 (Z) eingehalten werden. 
 

Im Bebauungsplanverfahren wird über entsprechende Festset-
zungen sichergestellt, dass die Ziele des Regionalplanes ein-
gehalten werden. 

 Walheim 
Im FNP-Entwurf sind in Walheim keine Gewerblichen Bauflächen dargestellt. 
 

 

 Gewerbe- und Industriegebiet Ottmarsheimer Höhe 
Mit dem Gewerbe- und Industriegebiet Ottmarsheimer Höhe wird der Regionale Gewerbe-
�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P-�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�³���X�P�J�H�V�H�W�]�W�����+�L�H�U�I�•�U���E�L�O�G�H�Q���G�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H�Q���%�H�V�L�J�K�H�L�P����
Hessigheim, Gemmrigheim, Mundelsheim, Walheim und Neckarwestheim (Landkreis Heilbronn) 
�J�H�P�H�L�Q�V�D�P���G�H�Q���=�Z�H�F�N�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U Hö�K�H�³��  
 

 

 Im Gebiet Ottmarsheimer Höhe sind fünf Baulücken in Privateigentum mit einem Gesamtum-
fang von rund 1 ha vorhanden. Lt. Erläuterungsbericht bleiben diese aufgrund der Eigentums-
verhältnisse im Rahmen der FNP Fortschreibung unberücksichtigt. 
 

 

 Am östlichen Rand des Gewerbe- und Industriegebiets Ottmarsheimer Höhe werden aktuell 
etwa 7 ha als �Ä�*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���%�D�X�I�O�l�F�K�H���%�H�V�W�D�Q�G�³���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�����G�L�H�V�H���V�L�Q�G���M�H�G�R�F�K���X�Q�E�H�E�D�X�W���X�Q�G���L�P��
rechtsverbindlichen FNP als �Ä�J�H�S�O�D�Q�W�H���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���%�D�X�I�O�l�F�K�H�³���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����1�D�F�K���$bstimmung 
mit dem GVV ist es vorgesehen, diese �)�O�l�F�K�H���D�X�F�K���N�•�Q�I�W�L�J���D�O�V���Ä�J�H�S�O�D�Q�W�H���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���%�D�X�I�O�l��
�F�K�H�³���D�X�V�]�X�Z�H�L�V�H�Q�����'�L�H���G�D�P�L�W���]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���V�W�H�K�H�Q�G�H�Q Flächenreserven werden aufgrund der 
Lage in einem Regionalen Gewerbeschwerpunkt gesondert betrachtet und bei der Ermittlung 
des örtlichen Gewerbeflächenbedarfs nicht mitbilanziert. 

Kenntnisnahme. Die Flächenausweisung wurde korrigiert. Die 
7 �K�D���V�L�Q�G���Q�X�Q���Z�H�L�W�H�U�K�L�Q���D�O�V���Ä�J�H�S�O�D�Q�W�H���J�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���%�D�X�I�O�l�F�K�H�³��
(Flächenreserve) dargestellt.  
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 �*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���L�Q���0�X�Q�G�H�O�V�K�H�L�P���± möglicher Regionaler Gewerb e-
schwerpunkt  
In der Region Stuttgart besteht ein Defizit an baureifen Flächen, die für großflächige und ggf. 
emissionsträchtige Gewerbe- und Industrievorhaben geeignet sind. Aufgrund dieser Situation 
stehen in der Region Stuttgart auch keine Dispositionsflächen für die Begleitung eines sich ab-
zeichnenden Strukturwandels zur Verfügung. In enger Kooperation mit den Mitgliedsgemeinden 
�G�H�V���=�Z�H�F�N�Y�H�U�E�D�Q�G�H�V���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���V�R�O�O���I�•�U���G�L�H�V�H�Q���V�S�H�]�L�H�O�O�H�Q���%�H�G�D�U�I���H�Ln Regionaler 
�*�H�Z�H�U�E�H�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����(�L�Q���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�V���9�H�U�I�Dhren 
zur Änderung des Regionalplanes wurde durch die Regionalversammlung am 28.07.2021 einge-
leitet. 
 

 

 Auf Basis eines entsprechenden Planentwurfs und der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens 
entscheidet die Regionalversammlung über die Änderung des Regionalplanes. Rechtskraft er-
langt diese ggf. mit der Genehmigung durch das Wirtschaftsministerium als Oberste Landespla-
nungsbehörde. Erst nach Inkrafttreten der Änderung stehen der geplanten Flächenausweisung 
keine Ziele der Raumordnung mehr entgegen. 
 

Kenntnisnahme.  

 �'�H�U���J�H�S�O�D�Q�W�H���5�H�J�L�R�Q�D�O�H���*�H�Z�H�U�E�H�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���V�W�H�K�W���L�Q���H�L�Q�H�P���H�Q�J�H�Q���U�l�X�P�O�L�F�K�H�Q��
�X�Q�G���I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H�Q���=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J���P�L�W���G�H�P���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³�����'�L�H���(�Q�W�Z�L�Fk-
lung dieses Gebietes nach Osten wird aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen (u.a. 
Erschließungssituation, bestehende Leitungstrasse, Einhaltung von Waldabständen) von der 
Belegenheitsgemeinde nicht mehr weiterverfolgt. An diesem Standort soll auf eine bauliche 
Entwicklung verzichtet werden. Damit könnten rund 7 ha eines im Regionalplan ausgewiesenen 
Regionalen Gewerbeschwerpunktes zukünftig als Regionaler Grünzug ausgewiesen werden. 
 

 

 Eine entsprechende Rücknahme der Bauflä�F�K�H�Q���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���L�V�W���L�P���5�Dh-
men der laufenden FNP-Fortschreibung vorgesehen. Im aktuellen FNP-Entwurf sind rund 7 ha 
des Regionalen Gewerbeschwerpunktes als Landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Die Neu-
ausweisung eines Regionalen Gewer�E�H�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���N�|�Q�Q�W�H���V�R�P�L�W��
teilweise durch die Aufgabe regionalplanerisch abgestimmter und im FNP dargestellter Sied-
lungserweiterungsflächen kompensiert werden. 
 

 

 Bis zum Inkrafttreten der Regionalplan-Änderung stehen der Darstellung der Gewerblichen Bau-
�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���=�L�H�O�H���H�Q�W�J�H�J�H�Q�� 

Kenntnisnahme. 
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 4. Einzelhandel  
Der Erläuterungsbericht des FNP-Entwurfs enthält gemeindespezifische Ausführungen zur Ein-
zelhandelssituation bzw. -entwicklung im Hinblick auf die Situation der Nahversorgung der jewei-
ligen Gemeinden. Auch werden Hinweise auf geplante Einzelhandelsvorhaben gegeben. 

 

 In Bezug auf Ansiedlungsmöglichkeiten von Einzelhandelsbetrieben in Gewerbegebieten wird 
ausgeführt, dass mit Ausnahme des Gewerbe�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���L�Q���G�H�Q��
Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands keine Gewerbe- und Industriegebiete vorhan-
den sind, in denen großflächige Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Diesbezüglich ist darauf 
hinzuweisen, dass innerhalb des Gewe�U�E�H�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���(�L�Q�]�H�O�K�Dn-
delsgroßprojekte gemäß Plansatz 2.4.3.1.4 (Z) des Regionalplans ausdrücklich unzulässig sind. 
Dementsprechend ist sicherzustellen, dass entsprechende Vorhaben auch innerhalb dieser 
Gewerbegebietsflächen ausgeschlossen sind. Eine diesbezügliche Präzisierung erfolgt im Rah-
men der Bebauungsplanverfahren. 
 

Kenntnisnahme. Die Begründung wurde entsprechend ergänzt. 

 Der Entwurf enthält die Darstellung eines Sondergebiets für Einzelhandel in Walheim südlich 
des Kraftwerks. Hierüber soll die örtliche Grundversorgung in der Gemeinde zukünftig gewähr-
leistet werden. Vor dem Hintergrund, dass in der Gemeinde Walheim bislang keine Grundver-
sorgung in Form eines leistungsfähigen Lebensmittelmarktes besteht, werden Planungen für die 
Entwicklung eines entsprechenden Einzelhandelsstandortes aus regionalplanerischer Sicht 
grundsätzlich befürwortet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass großflächige Einzelhandelsnutzun-
gen in der Gemeinde Walheim nur im Rahmen der Grundversorgung (i.W. Lebensmittel und 
Drogeriewaren) zulässig sind und auf die örtliche Kaufkraft abzustimmen sind. Eine abschlie-
ßende regionalplanerische Bewertung kann insofern erst im Rahmen eines konkreten Bebau-
ungsplanverfahrens erfolgen. 
 

Kenntnisnahme.  

 Der Standort südlich des Kraftwerks liegt allerdings innerhalb eines im Regionalplan als Ziel 
festgelegten Vorranggebiets für regionalbedeutsame Kraftwerksanlagen (Plansatz 4.2.1.1.2. 
(Z)). Der Standort steht daher im Widerspruch zu einem Ziel der Raumordnung. Gegen die ent-
sprechende Darstellung im Flächennutzungsplan bestehen insofern Bedenken. Für die Realisie-
rung dieses Standortes wäre daher ggfs. ein Zielabweichungsverfahren im Zuge des Bebau-
ungsplanverfahrens erforderlich. Dabei ist insbesondere von Bedeutung, in welchem Umfang in 
dieses Vorranggebiet eingegriffen wird und inwieweit der Nutzungszweck des Vorranggebietes 
im Übrigen aufrechterhalten werden kann. 

Mittlerweile wurde für den Bebauungsplan der Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Mit dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie 
dem Verband Region Stuttgart haben bereits erste Abstimmun-
gen stattgefunden. Das erforderliche Zielabweichungsverfahren 
wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung durchgeführt.  

 Für diesen Standort gilt darüber hinaus, dass dieser aufgrund der Ortsrandlage möglicherweise 
im Widerspruch zum Integrationsgebot des Landesentwicklungsplans steht. Ob und inwieweit 
auch diesbezüglich ein Zielabweichungsverfahren erforderlich sein wird, ist mit dem Regie-
rungspräsidium als hierfür zuständige höhere Raumordnungsbehörde abzustimmen. 
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 5. Einzelne Flächendarstellungen  
 
Die regionalplanerischen Wertungen zum Gesamtumfang der dargestellten Flächen im Ab-
schnitt 3 sind weiterhin zu beachten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Vorabprüfung der mit dem Vorbehaltsgebiet verbundenen 
Belange wird generell im Rahmen der FNP Fortschreibung 
durchgeführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebau-
ungsplanaufstellung.  
 
 
 
 
 
Die Einhaltung der Bruttowohndichte ist im Rahmen der Be-
bauungsplanaufstellung zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
Die Einhaltung der Bruttowohndichte ist im Rahmen der Be-
bauungsplanaufstellung zu berücksichtigen.  
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Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Der hohe Einpendlerüberschuss in Besigheim wurde bereits 
dargestellt. Differenzierte Daten für Besigheim und Ottmars-
heim liegen leider nicht vor.  
Allerdings profitiert Ottmarsheim von der guten Infrastruktur von 
Besigheim. Entsprechende Ausführungen wurden bei der 
Wohnbauflächenbedarfsbegründung ergänzt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Bzgl. der Lage im Landschaftsschutzgebiet erfolgte bereits eine 
Vorabstimmung mit dem Landratsamt. Eine Detailabstimmung 
hat bei einer späteren Bebauungsplanaufstellung zu erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Eine Vorabprüfung der mit dem Vorbehaltsgebiet verbundenen 
Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durchge-
führt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
Bzgl. der Lage im Landschaftsschutzgebiet erfolgte bereits eine 
Vorabstimmung mit dem Landratsamt. Eine Detailabstimmung 
hat bei einer späteren Bebauungsplanaufstellung zu erfolgen. 
 
Die Flächenausweisung an dieser Stelle wird nicht 
weiterverfolgt.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Kenntnisnahme. 
Der B-Plan ist seit dem 07.10.2021 rechtskräftig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Im Bebauungsplanverfahren wird über entsprechende Festset-
zungen sichergestellt, dass die Ziele des Regionalplanes ein-
gehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Mittlerweile wurde für den Bebauungsplan der Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Mit dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie 
dem Verband Region Stuttgart haben bereits erste Abstimmun-
gen stattgefunden. Das erforderliche Zielabweichungsverfahren 
wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung durchgeführt.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

 �6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�:�H�L�Q�N�D�Q�]�H�O���X�Q�G���6�H�L�O�E�D�K�Q�³���L�Q���%�H�V�L�J�K�H�L�P 
�'�L�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�:�H�L�Q�N�D�Q�]�H�O���X�Q�G���6�H�L�O�E�D�K�Q�³���H�U�I�R�O�J�W�H���L�P���9�R�U�H�Q�W�Z�X�U�I���G�H�V��
FNP (vgl. Sitzungsvorlage 348/2019 vom 10.07.2019) und wird im vorliegenden FNP-Entwurf 
aufgrund der Lage im Regionalen Grünzug zunächst nicht weiterverfolgt. In diesem Zusammen-
hang soll ggf. bei einer späteren Aufstellung des Bebauungsplanes die Möglichkeit eines Ziel-
abweichungsverfahrens geprüft werden. Die Absicht zur Errichtung einer Seilbahn soll weiterhin 
nachrichtlich dargestellt werden. Dies geht allerdings aus der zeichnerischen FNP-Darstellung in 
Zusammenschau mit der Legende nicht hervor. Zur Klarstellung ist in der Legende eine Signatur 
zu wählen, die die ggf. vorgesehene Seilbahn im zeichnerischen Teil des FNP eindeutig als 
�Ä�Q�D�F�K�U�L�F�K�W�O�L�F�K�³���N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W���� 

 
Ein entsprechendes Symbol befindet sich bereits in der Legen-
de, bislang allerdings als geplante Seilbahn.  
Das Symbol wird als nachrichtliche Darstellung, mit dem Ver-
merk, dass eine Umsetzung derzeit nicht möglich ist, aufge-
nommen. 

 6. Verkehr  
Von den im Regional- und Regionalverkehrsplan für das Gebiet des GVV Besigheim festgeleg-
ten Neu- und Ausbauvorhaben im regionalbedeutsamen Verkehrsnetz ist nur die Umfahrung der 
L 1113 von Schimmelfeld/Bülzen in Besigheim im FNP-Entwurf dargestellt (Plansatz 4.1.1.5 (V) 
im Regionalplan bzw. Maßnahme Nr. 352 im Regionalverkehrsplan).  

 
Der Regionalhalt in Gemmrigheim wird nachrichtlich dargestellt.  
Die Umfahrungen in Freudental und Löchgau werden nicht in 
den Planteil übernommen.  
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 Nicht in den FNP-Entwurf aufgenommen wurden eine Nordostumfahrung der L 1113 von Löch-
gau (Maßnahme Nr. 304), eine Umfahrung der L 1106 von Freudental (Nr. 350) sowie ein Regi-
onalhalt an der Frankenbahn in Gemmrigheim (Nr. 74). Diese Maßnahmen sind im Regional-
verkehrsplan als Vorhaben des weiteren Bedarfes ���Äzur Trassenfreihaltung�³�����H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W�����V�R�G�D�V�V��
eine Aufnahme in den Flächennutzungsplan derzeit noch nicht zwingend erforderlich ist. Die drei 
Vorhaben bleiben dennoch weiterhin realisierbar, da die Ausweisungen des Flächennutzungs-
planentwurfes zu keinen Konflikten mit den notwendigen Trassen führen. 

 

  

 Gemäß der vorgelegten Verkehrsuntersuchungen sind die im FNP-Entwurf enthaltenen Bauflä-
chenausweisungen im Falle der vollständigen Aufsiedlung aller geplanten Flächen mit einem 
erheblichen Verkehrsaufkommen verbunden. Insbesondere die Ausweisungen in den Kommu-
nen des GVV Besigheim, die nicht über die A 81, sondern vorrangig über die B 27 sowie die L 
1107, L 1113 und L 1141 nach Süden angebunden sind, können in den südlichen Nachbarge-
meinden nennenswerte Mehrbelastungen im Straßenverkehr nach sich ziehen. Insofern sollten 
die verkehrlichen Wirkungen einer vollständigen Aufsiedlung auf die Nachbarkommunen ermit-
telt, im Falle deutlicher Mehrbelastungen Lösungsvorschläge entwickelt sowie die Realisierung 
dieser Flächen durch Maßnahmen zur Verringerung des Straßenverkehrsaufkommens und der 
Zusatzbelastungen in den Nachbarkommunen begleitet werden. 

Vor allem bei den Gewerbeflächen sind die zu erwartenden 
Verkehrszunahmen schwer vorhersagbar, da diese in Abhän-
gigkeit der konkreten Nutzung stark variieren können. Auch die 
zeitliche Reihenfolge und der Umfang der Wohnbauflächen-
entwicklung lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestim-
men, weswegen eine Aussage zu den verkehrlichen Auswir-
kungen auf die Nachbargemeinden derzeit nicht möglich ist. 
Zudem ist in den nächsten Jahren mit einer Veränderung des 
Mobilitätsverhaltens zu rechnen.  
Bei Bedarf und im Rahmen der Bebauungsplanverfahren wer-
den zu einem späteren Zeitpunkt die verkehrlichen Auswirkun-
gen auf die Nachbarkommunen untersucht.  
 

 7. Freiraum  
Umweltbericht 
Für die geplanten Entwicklungsflächen des Flächennutzungsplans 2020-2035 wurde eine Um-
weltprüfung gemäß § 2a BauGB durchgeführt. Diese liegt in Form des Umweltberichts im Ent-
wurf (Stand 07/21) vor. 
 

 

 Alle geplanten Bauflächen (Wohnbau, gewerbliche Nutzung, öffentliche Grünfläche/ Grünfläche, 
Fläche für Gemeinbedarf, Gemischte Baufläche, Sonderbaufläche) werden im Rahmen des 
Umweltberichtes zunächst in Form einer Bestandsanalyse sowie einer Analyse der potenziellen 
Umweltauswirkungen bei Durch- und Nichtdurchführung beschrieben. In einem Fazit wird die 
potenzielle Umsetzung der Planung pro Standort unter Einbeziehung von Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen abschließend bewertet. 
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 �)�•�U���G�L�H���J�H�S�O�D�Q�W�H���*�H�Z�H�U�E�H�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³�����%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J�����0-IV), die Teil eines laufenden 
Verfahrens zur Änderung des Regionalplans für die Region Stuttgart zur Festlegung eines Regi-
�R�Q�D�O�H�Q���*�H�Z�H�U�E�H�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�V���L�V�W�����Z�L�U�G���I�R�O�J�H�Q�G�H���*�H�V�D�P�W�E�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���I�R�U�P�X�O�L�H�U�W�����Ä�$�X�V���I�D�F�K�O�L�F�K�H�U��
Sicht bei Umsetzung von Minimierungsmaßnahmen ist der Eingriff ausgleichbar. Bedenken 
bestehen jedoch hinsi�F�K�W�O�L�F�K���G�H�V���$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�H�V���X�Q�G���G�H�P���9�H�U�O�X�V�W���D�Q���K�R�F�K�Z�H�U�W�L�J�H�Q���%�|�G�H�Q�³�����8�%����
S.54). Für die Kompensation der prognostizierten erheblichen Beeinträchtigungen verweist der 
Umweltbericht auf die Aussagen des Landschaftsplans. Ebenso wird auf die für jede Bauflä-
chenausweisung erarbeiteten Minimierungsmaßnahmen im Rahmen des Landschaftsplans 
hingewiesen. 
Diese Aspekte werden im Rahmen des laufenden Verfahrens zur Änderung des Regionalplanes 
entsprechend vertieft. 
 

 

 Landschaftsplan 
Um die in § 1 und 9 BNatSchG gesetzlich definierten Ziele, Aufgaben und Inhalte der Land-
schaftsplanung zu erfüllen sowie die FNP-Fortschreibung darauf abzustimmen, erfolgt die Erar-
beitung des Landschaftsplans (Entwurf 7/21) zur FNP-Fortschreibung 2020-2035. Der Land-
schaftsplan stellt als Fachplan für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholungsvorsorge die 
Ziele und Maßnahmen für unbebaute Freiräume dar.  
 

 

 Der vorliegende Entwurf des Landschaftsplans ist gegliedert in einen Grundlagen- und einen 
Entwicklungsteil. Im Rahmen des Grundlagenteils erfolgt eine Bestandserfassung von Natur und 
Landschaft sowie die Bewertung des Naturhaushaltes hinsichtlich der Ziele von Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholungsvorsorge. Im Entwicklungskapitel des Landschaftsplanes wird, 
auf dem Grundlagenteil aufbauend, das landschaftsplanerische Leitbild mit dem angestrebten 
Zustand von Natur und Landschaft erarbeitet. Daraus werden u.a. auch konkrete Ausgleichs-
maßnahmen abgeleitet. Anschließend erfolgt die Darstellung der landschaftsplanerischen Fach-
bewertung der Siedlungsentwicklungsabsichten und sonstiger Planungen. 
 

 

 Darstellung von Freiraumbelangen im FNP 
Für den Bedarf an Kompensationsmaßnahmen bei zu erwartenden Eingriffen wird auf die Maß-
nahmenliste des Landschaftsplans verwiesen. Zudem werden aus dem Landschaftsplan soge-
nannte Suchräume übernommen, welche für die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft qualifiziert sind. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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 II. Beschlussvorschlag:  
1. Wohnbaubauflächen 

�x Besigheim: 
- Dem Umfang der dargestellten Wohnbauflächen stehen keine Ziele der Regional-

planung entgegen. 

 
 
 
Kenntnisnahme.  

 - Die ersatzweise Entwicklung eines nicht mehr umsetzbaren Teilbereichs des be-
�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P���:�H�V�W�³�������������K�D�����Z�L�U�G���L�P���5�Dh-
men eines Raumordnerischen Vertrages zwischen der Stadt Besigheim und dem 
Verband Region Stuttgart geregelt. 

Kenntnisnahme. 

 �x Besigheim-Ottmarsheim: 
�%�H�G�H�Q�N�H�Q���J�H�J�H�Q���G�L�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���G�H�U���:�R�K�Q�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�1�|�U�G�O�L�F�K���8�K�O�D�Q�G�V�W�U�D�‰�H���N�|�Q�Q�H�Q��
unter der Maßgabe zurückgestellt werden, dass der aufgrund der Größe des Gewerbe- 
�X�Q�G���,�Q�G�X�V�W�U�L�H�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�P�l�‰�L�J���K�R�K�H���(�L�Q�S�H�Q�G�O�H�U�•�E�Hr-
schuss konkret dargestellt und erläutert wird. 
 

Der hohe Einpendlerüberschuss in Beisgheim wurde bereits 
dargestellt. Differenzierte Daten für Besigheim und Ottmars-
heim liegen leider nicht vor.  
Allerdings profitiert Ottmarsheim von der guten Infrastruktur von 
Besigheim. Entsprechende Ausführungen wurden bei der 
Wohnbauflächenbedarfsbegründung ergänzt.   

 �x Hessigheim: 
Gegen den Gesamtumfang der Wohnbauflächenausweisung bestehen zunächst Be-
denken. Empfohlen wird, die Fläche auf die im Vorentwurf dargestellten 1,4 ha zu redu-
zieren. Diese geringfügige Überschreitung könnte dann aus regionalplanerischer Sicht 
mitgetragen werden. 
 

 
Der Flächenumfang wurde wieder auf die ursprünglichen 1,4 ha 
reduziert.  

 �x Mundelsheim: 
Aus regionalplanerischer Sicht bestehen zunächst Bedenken gegen den Gesamtum-
fang der dargestellten Wohnbauflächen. 
 

Der Umfang der ausgewiesenen Wohnbauflächen wurde im 
weiteren Verfahren auf 1,3 ha (Gebiet Seelhofen IV B) redu-
ziert. 
 

 �x Gemmrigheim, Löchgau und Walheim: 
Dem Umfang der dargestellten Wohnbauflächen stehen keine Ziele der Regionalpla-
nung entgegen. 
 

 
 Kenntnisnahme.  
  

 �x Empfohlene Bauverpflichtung: 
Ergänzend wird empfohlen, neue Baulandentwicklungen möglichst mit einer Bauver-
pflichtung zu belegen. 

 
Der Verkauf von Bauplätzen mit Bauverpflichtung wird von den 
Gemeinden angestrebt.  
 

 2. Gewerbliche Bauflächen und Mischbauflächen 
�x Besigheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Löchgau und Freudental: 

Dem Umfang der dargestellten Gewerblichen bzw. Mischbauflächen stehen keine Ziele 

 
 Kenntnisnahme.  
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 der Regionalplanung entgegen.  
  
 �x Mundelsheim: 

- �'�H�U���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���V�W�H�K�H�Q���U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q�H�U�L�V�Fhe Ziele ent-
gegen. Auf das laufende Verfahren zu Änderung des Regionalplanes wird hin-
gewiesen. 

 
Kenntnisnahme. 

 - �'�L�H���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�,�Q�Q�H�U�H���$�X���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�³���O�L�H�J�W���L�Q���H�L�Q�H�P���K�R�F�K�Z�Ds-
sergefährdeten Bereich (HQ100). Nach Plansatz 3.4.6 (Z) des Regionalplanes 
sind überflutungsgefährdete Gebiete in den Talauen außerhalb von im Zusam-
menhang bebauten Siedlungen von weiterer Bebauung freizuhalten. Bedenken 
�J�H�J�H�Q���G�L�H���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���G�H�U���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�,�Q�Q�H�U�H���$�X���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�³��
können unter der Maßgabe zurückgestellt werden, dass im Rahmen des ent-
sprechenden Bebauungsplanverfahrens die Ziele des Regionalplanes gemäß 
Plansatzes 3.4.6 (Z) eingehalten werden. 

Im Bebauungsplanverfahren wird über entsprechende Festset-
zungen sichergestellt, dass die Ziele des Regionalplanes ein-
gehalten werden.  
 

 �x Gewerbe- und Industriegebiet Ottmarsheimer Höhe: 
�'�L�H���J�H�S�O�D�Q�W�H���8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���5�H�J�L�R�Q�D�O�H�Q���*�H�Z�H�U�E�H�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³��
entspricht regionalplanerischen Zielaussagen. 

 
Kenntnisnahme.  

 3. Sonderbaufläche Einzelhandel 
G�H�J�H�Q���G�L�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�³���L�Q���:�D�O�K�H�L�P���E�H�V�W�H�K�H�Q���]�X�Q�l�F�K�V�W���%e-
denken aufgrund der Lage in einem als Ziel festgelegten Vorranggebiets für regionalbedeutsa-
me Kraftwerksanlagen (Plansatz 4.2.1.1.2. (Z). Für die Realisierung dieses Standortes wäre 
daher ggfs. ein Zielabweichungsverfahren im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erforderlich. 
Für diesen Standort gilt darüber hinaus, dass dieser aufgrund der Ortsrandlage möglicherweise 
im Widerspruch zum Integrationsgebot des Landesentwicklungsplans steht. Ob und inwieweit 
auch diesbezüglich ein Zielabweichungsverfahren erforderlich sein wird, ist mit dem Regie-
rungspräsidium als hierfür zuständige höhere Raumordnungsbehörde abzustimmen. 
 

 
Mittlerweile wurde für den Bebauungsplan der Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Mit dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie 
dem Verband Region Stuttgart haben bereits erste Abstimmun-
gen stattgefunden. Das erforderliche Zielabweichungsverfahren 
wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung durchgeführt. 
 

 4. Einzelne Flächendarstellungen 
Die regionalplanerischen Wertungen zu den einzelnen Flächendarstellungen unter Sachvortrag 
Ziff. 5 wird formal beschlossen und Teil der Stellungnahme. 
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2. REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 
Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
25.10.2021 
 Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie aus Sicht 

der Abteilung 3 -Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen -, der Ab-
teilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen -, der Abteilung 5 �± Umwelt - und der Abteilung 8 �± 
Denkmalpflege - zur o.g. Planung wie folgt Stellung: 
 

 

 Raumordnung  
Es wird auf die Bewertung der Flächen in unseren vorherigen Stellungnahmen Bezug genom-
men, die im Vorentwurf und Entwurf enthalten sind. Zusätzlich werden Ausführungen zu den 
einzelnen Flächen gemacht, soweit es Änderungen bzw. Ergänzungen zum Vorentwurf gab: 
 

 

 1. Beurteilung der einzelnen Flächenausweisung  
Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ziele 
der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung unterliegen, zu be-
achten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Grundsätze und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, 
§ 4 Abs. 1 ROG. 

 
Kenntnisnahme.  

 a) Besigheim 
Wohnbauflächen: 
�Ä�=�L�H�J�H�O�Z�H�U�N�³�������������K�D 
Auf die Einhaltung Dichte von 90 EW/ha nach PS 2.4.0.8 (Z) Regionalplan Stuttgart 2009 
(Regionalplan) ist zu achten. 
 

 
 
 
Dies wird bei der Bebauungsplanaufstellung berücksichtigt.  

 �Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�³�������������K�D 
Auf die Einhaltung Dichte von 90 EW/ha nach PS 2.4.0.8 (Z) Regionalplan Stuttgart 2009 
(Regionalplan) ist zu achten. 
 

 
Dies wird bei der Bebauungsplanaufstellung berücksichtigt. 

 �Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�³�������������K�D 
Auf die Einhaltung Dichte von 90 EW/ha nach PS 2.4.0.8 (Z) Regionalplan Stuttgart 2009 
(Regionalplan) ist zu achten. Die Fläche kann an der Stelle für die Fläche im Wohnungs-
�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P���:�H�V�W�³���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q���D�Q���H�L�Q�H�Q���:�Rh-
nungsbauschwerpunkt müssen erfüllt werden. Auf Neu- und Ausbauvorschläge nach PS 
4.1.1.4 (V) Regionalplan wird hingewiesen. Gebiete für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 
(G) Regionalplan. Der Landwirtschaft ist im Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht 
beizumessen. 

 
Dies wird bei der Bebauungsplanaufstellung berücksichtigt. 
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 �Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���6�F�K�L�P�P�H�O�I�H�O�G���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�,�³�������������K�D 
Auf Neu- und Ausbauvorschläge nach PS 4.1.1.4 (V) Regionalplan wird hingewiesen. Gebiete 
für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan. Der Landwirtschaft ist im Rahmen 
der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 
 

 
Kenntnisnahme, wird beachtet.  

 �Ä�1�|�U�G�O�L�F�K���8�K�O�D�Q�G�V�W�U�D�‰�H�³�������������K�D 
Gebiete für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan. Der Landwirtschaft ist im 
Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. Fläche liegt in einer Gemein-
de beschränkt auf Eigenentwicklung nach PS 2.4.2 (Z) Regionalplan. PS 2.4.0.5 (Z) Regio-
nalplan ist zu beachten. 
 

 
Die Begründung des Wohnbauflächenbedarfs in Ottmarsheim 
wurde entsprechend ergänzt. 

 b) Freudental 
�%�H�L���G�H�U���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���ÄEnergiegewinnung �³���P�L�W�����������K�D���E�H�V�W�H�K�H�Q���N�H�L�Q�H���%�H�G�Hn-
ken. Das Regierungspräsidium hat im Bebauungsplanverfahren zudem schon Stellung ge-
nommen. 

 
Kenntnisnahme.  

 c) Gemmrigheim 
Wohnbauflächen: 
�Ä�%�D�F�N�Q�D�Q�J�H�U���:�H�J�³�������������K�D 
Da ein Teil der Fläche im Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan liegt, ist zu 
prüfen, inwieweit ein Zielverstoß vorliegt. Es sind noch weitere Angaben dazu erforderlich, 
welchen Umfang die Inanspruchnahme des Grünzuges hat, damit eine Ausformung mitgetra-
gen werden kann und Bedenken zurückgestellt werden können. 
Gebiete für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan. Der Landwirtschaft ist im 
Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. Fläche liegt in einer Gemein-
de beschränkt auf Eigenentwicklung nach PS 2.4.2 (Z) Regionalplan. PS 2.4.0.5 (Z) Regio-
nalplan ist zu beachten. 
 

 
 
 
Laut dem Verband Region Stuttgart wird durch die Flächen-
ausweisung der regionale Grünzug an dieser Stelle ausgeformt. 
Es wird auf die Stellungnahme vom Verband Region Stuttgart 
verwiesen.  
 
Bei Gemmrigheim handelt es sich nicht um eine Gemeinde 
beschränkt auf Eigenentwicklung.  

 Gewerbefläche: 
�Ä�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���*�H�Z�H�U�E�H�³�������������K�D 
Da ein Teil der Fläche im Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan liegt, ist zu 
prüfen, inwieweit ein Zielverstoß vorliegt. Es sind noch weitere Angaben dazu erforderlich, 
welchen Umfang die Inanspruchnahme des Grünzuges hat, damit eine Ausformung mitgetra-
gen werden kann und Bedenken zurückgestellt werden können. 
Gebiet für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan und Gebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege (VBG) nach PS 3.2.1 (G) Regionalplan. Den Belangen ist im Rahmen 
der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

 
Es befindet sich lediglich eine geringe Fläche am südöstlichen 
Rand innerhalb des regionalen Grünzuges. 
In den Flächensteckbrief wird ein entsprechender Hinweis auf-
genommen.  
Eine Vorabprüfung der mit den Vorbehaltsgebieten verbunde-
nen Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durch-
geführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
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 Sonderbaufläche: 
�Ä�6�F�K�X�S�S�H�Q�D�Q�O�D�J�H�³�������������K�D 
Da ein Teil der Fläche im Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan liegt, ist ein 
etwaiger Zielverstoß zu prüfen. Vorliegend wird von einer Ausformung ausgegangen. Wie 
verweisen insoweit auf unsere Stellungnahme vom 18.05.2021 im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung. 
 

 
Aufgrund der, im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung, be-
reits durchgeführten Alternativenprüfung, stehen der Planung 
Ziele der Regionalplanung nicht entgegen.   
Es wird auf die Stellungnahme vom Verband Region Stuttgart 
verwiesen. 

 d) Hessigheim 
Wohnbauflächen: 
�Ä�:�D�Q�Q�H�³�������������K�D 
Da ein Teil der Fläche im Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan liegt, ist zu 
prüfen, inwieweit ein Zielverstoß vorliegt. Es sind noch weitere Angaben dazu erforderlich, in 
welchen Umfang die Inanspruchnahme der Grünzug in Anspruch genommen wird, um eine 
Ausformung zu bewerten und mitzutragen. Derzeit bestehen Bedenken. Bei nur geringfügiger 
und randlicher Inanspruchnahme können Bedenken zurückgestellt werden. 
Gebiet für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan und Gebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege (VBG) nach PS 3.2.1 (G) Regionalplan. Den Belangen ist im Rahmen 
der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

Es befindet sich lediglich ein sehr geringer Teil im Randbereich 
der Fläche im regionalen Grünzug.  
Laut dem Verband Region Stuttgart wird durch die Flächen-
ausweisung der regionale Grünzug an dieser Stelle ausgeformt. 
Es wird auf die Stellungnahme vom Verband Region Stuttgart 
verwiesen.  
Eine Vorabprüfung der mit den Vorbehaltsgebieten verbunde-
nen Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durch-
geführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
 

 Gewerbeflächen: 
�Ä�*�H�Z�H�U�E�H�³�������������K�D 
Da ein Teil der Fläche im Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan liegt, ist zu 
prüfen, inwieweit ein Zielverstoß vorliegt. Es sind noch weitere Angaben dazu erforderlich, 
welchen Umfang die Inanspruchnahme des Grünzuges hat. Auf Grund der relativ kleinen Flä-
che, kann die Ausformung mitgetragen werden und Bedenken zurückgestellt. 
Gebiet für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan und Gebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege (VBG) nach PS 3.2.1 (G) Regionalplan. Den Belangen ist im Rahmen 
der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

Es befindet sich lediglich ein sehr geringer Teil im Randbereich 
der Fläche im regionalen Grünzug.  
Laut dem Verband Region Stuttgart wird durch die Flächen-
ausweisung der regionale Grünzug an dieser Stelle ausgeformt. 
Es wird auf die Stellungnahme vom Verband Region Stuttgart 
verwiesen.  
Eine Vorabprüfung der mit den Vorbehaltsgebieten verbunde-
nen Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durch-
geführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
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 Fläche für den Gemeinbedarf: 
�Ä�)�H�X�H�U�Z�H�K�U���X�Q�G���%�D�X�K�R�I�³�������������K�D 
Da ein Teil der Fläche im Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan liegt, ist zu 
prüfen, inwieweit ein Zielverstoß vorliegt. Es sind noch weitere Angaben erforderlich, unter 
anderem auch eine Alternativenprüfung, notwendig. 
Auf Grund der geplanten Nutzungen ist auch von der Raumbedeutsamkeit auszugehen. Der-
zeit bestehen Bedenken gegen die Planung. 
Gebiet für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan und Gebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege (VBG) nach PS 3.2.1 (G) Regionalplan. Den Belangen ist im Rahmen 
der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 
 

 
 
 
Die Ausweisung der Fläche wird nicht weiterverfolgt. 

 �Ä�6�F�K�X�O�H�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�³�������������K�D 
Die Fläche wurde deutlich reduziert und liegt im Siedlungsbereich. Es bestehen keine Beden-
ken. 

 
Kenntnisnahme.  

 e) Löchgau 
Wohnbaufläche: 
�Ä�/�•�V�V�H�Q���:�H�V�W���X�Q�G���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�³�������������K�D 
Es bestehen keine Bedenken. Zum Bebauungsplanverfahren wurde am 27.01.2020 Stellung 
genommen. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. Der Bebauungsplan ist seit dem 07.10.2021 
rechtskräftig.  

 �Ä�6�•�G�O�L�F�K���G�H�V���6�W�H�L�Q�E�D�F�K�H�V�³���������������K�D 
Die Fläche wurde von 16,3 ha auf 11,7 ha reduziert. Da ein Teil der Fläche im Regionalen 
Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan liegt, ist zu prüfen, inwieweit ein Zielverstoß vorliegt. 
Es sind noch weitere Angaben dazu erforderlich, welchen Umfang die Inanspruchnahme des 
Grünzuges hat. Auf Grund der relativ umfangreichen Fläche, bestehen derzeit Bedenken. 
Sollte nur ein untergeordneter oder randlicher Bereich betroffen sein, können die Bedenken 
unter Umständen zurückgestellt werden. 
 

 
Vom regionalen Grünzug sind lediglich Randbereiche betroffen.  
Laut dem Verband Region Stuttgart wird durch die Flächen-
ausweisung der regionale Grünzug an dieser Stelle ausgeformt. 
Es wird auf die Stellungnahme vom Verband Region Stuttgart 
verwiesen.  
 

 Gebiet für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan und Gebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege (VBG) nach PS 3.2.1 (G) Regionalplan. Den Belangen ist im Rahmen 
der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

Eine Vorabprüfung der mit den Vorbehaltsgebieten verbunde-
nen Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durch-
geführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
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 f) Mundelsheim 
Wohnbaufläche: 
�Ä�$�P���1�H�F�N�D�U�³�������������K�D 
Die Fläche wurde von 1,2 ha auf 1,3 ha erweitert. Es bleibt bei den Ausführungen unserer 
Stellungnahme vom 12.07.2019. 
 

 
 
 
�'�L�H���)�O�l�F�K�H�Q�D�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���Ä�$�P���1�H�F�N�D�U�³���Z�L�U�G���Q�L�F�K�W���Z�H�L�W�H�U�Y�H�U�I�R�O�J�W����  

 Gewerbeflächen: 
�Ä�6�H�H�O�K�R�I�H�Q���,�9���%�³�������������K�D 
Gebiet für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan. Den Belangen ist im Rah-
men der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 
 

Eine Vorabprüfung der mit dem Vorbehaltsgebiet verbundenen 
Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durchge-
führt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  

 
 �Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���������������K�D 

Die Fläche liegt vollumfänglich im Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan. Es 
liegt ein Zielverstoß vor, bis die Änderung des Regionalplanes rechtskräftig ist. Es bestehen 
Bedenken  gegen die Planung. 
Die Fläche liegt in Gebieten der Landschaftsentwicklung (VBG) sowie der Landwirtschaft 
(VBG), deren Belangen im Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen ist, 
PS 3.2.4 (G) und PS 3.2.2 (G). 
 

 
Kenntnisnahme.  
 
Eine Vorabprüfung der mit den Vorbehaltsgebieten verbunde-
nen Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durch-
geführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
 

 g) Walheim 
Wohnbauflächen: 
�Ä�=�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�Q���:�H�J�H�Q�³�������������K�D 
Im Vergleich zum Vorentwurf wurde die Fläche 9,5 ha und 3,0 ha auf 6,0 ha reduziert. Gebiet 
für Landwirtschaft (VBG) nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan und Gebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege (VBG) nach PS 3.2.1 (G) Regionalplan. Den Belangen ist im Rahmen der 
Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 
 

 
 
 
Eine Vorabprüfung der mit den Vorbehaltsgebieten verbunde-
nen Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durch-
geführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
 

 Sonderbauflächen: 
�Ä�(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�³�������������K�D 
Das Plangebiet nimmt Flächen in Anspruch, die Standorte für regionalbedeutsame Kraftwerks 
(VRG) nach PS 4.2.1.1.2 (Z) Regionalplan sind. Es liegt ein Zielverstoß vor. Es bestehen Be-
denken. 

Mittlerweile wurde für den Bebauungsplan der Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Mit dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie 
dem Verband Region Stuttgart haben bereits erste Abstimmun-
gen stattgefunden. Das erforderliche Zielabweichungsverfahren 
wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung durchgeführt. 
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 Grünfläche: 
�Ä�6�S�R�U�W�D�Q�O�D�J�H�³�������������K�D 
Teilweise Regionaler Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan. Es sind noch weitere Angaben 
dazu erforderlich, welchen Umfang die Inanspruchnahme des Grünzuges hat. Auf Grund der 
relativ umfangreichen Fläche, bestehen derzeit Bedenken. Sollte nur ein untergeordneter oder 
randlicher Bereich betroffen sein, können die Bedenken unter Umständen zurückgestellt wer-
den. Zudem VBG Landwirtschaft, VGB zur Sicherung von Wasservorkommen. Den Belangen 
ist im Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

Lediglich der Randbereich der ausgewiesenen Fläche befindet 
sich innerhalb des regionalen Grünzuges. 
Laut dem Verband Region Stuttgart wird durch die Flächen-
ausweisung der regionale Grünzug an dieser Stelle ausgeformt. 
Es wird auf die Stellungnahme vom Verband Region Stuttgart 
verwiesen.  
Eine Vorabprüfung der mit den Vorbehaltsgebieten verbunde-
nen Belange wird im Rahmen der FNP Fortschreibung durch-
geführt. Eine detaillierte Abwägung erfolgt bei der Bebauungs-
planaufstellung.  
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Flächenauswei-
sung bereits im derzeit noch rechtskräftigen FNP genehmigt 
wurde. 

 h) Ottmarsheimer Höhe 
Nach den Ausführungen im Entwurf sind keine weiteren Ausweisungen geplant. Es ist PS 
2.4.3.1.4 (Z) Regionalplan zu beachten. In den Schwerpunkten für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen gemäß vorstehenden Plansätzen 2.4.3.1.1 und 2.4.3.1.2 sind 
Einzelhandelsgroßprojekte im Sinne von PS. 2.4.3.2.2 (Z) und 2.4.3.2.8 (Z) sowie Veranstal-
tungszentren unzulässig. 
 

 
Kenntnisnahme.  

 2. Einzelhandel  
Die Ausführungen sind sehr pauschal. Es kann keine abschließende Stellungnahme abgege-
ben werden. Bei Gewerbe- bzw. Mischgebieten ist zudem auch die Räumliche Konzentration 
von Einzelhandelsbetrieben (Agglomeration) 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan zu beachten. 
 

 
In der Begründung wurde eine ergänzende Ausführung zur 
Zulässigkeit von Einzelhandelsgroßprojekten ergänzt.  

 3. Beurteilung des Bauflächenbedarfs  
Der Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs erfolgt im Entwurf ausgehend von dem Bedarf 
auf Grund der Plausibilitätshinweise unter Einbeziehung der tatsächlichen Bevölkerungsstruk-
tur. 
 

 

 a) Wohnbauflächen  
Eine Anrec�K�Q�X�Q�J���Y�R�Q���Q�X�U�������������E�H�L���)�O�l�F�K�H�Q���L�P���Ä�3�U�L�Y�D�W�E�H�V�L�W�]�³���N�D�Q�Q���D�X�I���*�U�X�Q�G���G�H�U���G�D�U�J�H�O�H�J�W�H�Q��
Begründung nicht mitgetragen werden, stattdessen werden jeweils 30 % angerechnet. Der 
Flächennutzungsplan umfasst eine lange Zeitspanne, sodass mit der Aktivierung der Flächen 
zu rechnen ist. 

 
Aufgrund der Stellungnahme des Verband Region Stuttgarts 
erfolgt im weiteren Verfahren ein Abzug der vorhandenen Bau-
lücken in einem Umfang von 50 %. 
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 (1) Besigheim 
Für Besigheim wird ein Bedarf von 12,3 ha auf Grundlage der Plausibilitätshinweise errech-
�Q�H�W�����0�L�W���G�H�U���%�H�W�U�D�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���W�D�W�V�l�F�K�O�L�F�K�H�Q���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U���X�Q�W�H�U���%�H�W�U�D�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���Ä�1�Hu-
�H�Q���%�D�X�K�H�U�U�H�Q�³�����G�H�U���Ä�1�H�X�U�H�Q�W�Q�H�U�³���X�Q�G���G�H�U���+�R�F�K�E�H�W�D�J�W�H�Q�³���± nachvollziehbar miteinbezogen, 
sodass der Bedarf mit 21,2 ha beziffert wird. 

 
 
 
Kenntnisnahme.  

 Als Wohnbauflächenpotentiale werden 5,3 ha angegeben. Bei einer Anrechnung von 30 % 
sind 1,59 ha in Abzug zu bringen. Daher besteht ein absoluter Bedarf von 19,61 ha. Ausge-
wiesen werden sollen 14,2 ha�����'�L�H���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H���ÄBesigheim -West �³���X�Q�G���ÄBül-
zen/Schimmelfeld �³���Z�H�U�G�H�Q���Q�L�F�K�W���D�Q�J�H�U�H�F�K�Q�H�W�����,�Q���%�H�]�X�J���D�X�I���G�L�H���)�O�l�F�K�H���Y�R�Q�����������K�D�����G�L�H���7�H�L�O��
�G�H�V���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�V���Ä�%�H�V�L�J�K�H�L�P-�:�H�V�W�³���L�V�W���X�Q�G���G�D���G�L�H�V�H���Q�L�F�K�W���E�H�E�D�X�E�D�U���L�V�W�����D�Q��
�D�Q�G�H�U�H�U���6�W�H�O�O�H���D�O�V���:�R�K�Q�X�Q�J�V�E�D�X�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�H�L�Q�J�H�V�H�W�]�W�³���Z�H�U�G�H�Q���V�R�O�O�����L�V�W���]�X���E�H�D�Fhten, dass 
das grundsätzlich möglich ist, aber auch die Voraussetzungen für Wohnungsbauschwerpunk-
te beachtet werden müssen. Die Flächen, die einen Wohnungsbauschwerpunkt darstellen, 
haben einen Umfang von insgesamt 12,5 ha (=2,8 ha + 2,5 ha + 4,4 ha). 

 

 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Begründung des Wohnbau-
flächenbedarfes für Besigheim beachtet werden muss, dass es sich bei dem Stadtteil Ottmar-
sheim nach PS 2.4.0.5 (Z) Regionalplan um eine Gemeinde beschränkt auf Eigenentwic k-
lun g gem. PS 2.4.2 (Z) Regionalplan handelt. Wohnbauflächen sind im Rahmen der natürli-
�F�K�H�Q���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�V�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���X�Q�G���G�H�V���Ä�L�Q�Q�H�U�H�Q���%�H�G�D�U�I�V�³���]�X�O�l�V�V�L�J�����3�6���������������������=�����$�E�V���������5e-
gionalplan. Es muss dargelegt werden, dass ein zusätzlicher Bedarf besteht. Dabei kommen 
ein hoher Einpendlerüberschuss, ein Geburtenüberschuss oder andere konkrete örtliche Be-
sonderheiten bestehen in Betracht nach PS 2.4.0.5. (Z) Abs. 2 Regionalplan. Örtliche Beson-
derheiten wie der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen 
�Ä�2�W�W�P�D�U�V�K�H�L�P�H�U���+�|�K�H�³���V�L�Q�G���K�H�U�D�Q�]�X�]�L�H�K�H�Q�����,�Q���G�H�P���Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���(�Q�W�Z�X�U�I���Z�L�U�G���]�Z�D�U���D�X�I���G�D�V��
positive Berufspendlersaldo eingegangen, jedoch nicht ausreichend zwischen Besigheim und 
Ottmarsheim differenziert. Es wird empfohlen, die Begründung dahingehend zu konkretisie-
ren. 

 
 

Die Begründung des Wohnbauflächenbedarfs in Ottmarsheim 
wurde überarbeitet.  

 (2) Freudental 
Für Freudental wird ein Bedarf von 2,5 ha geltend gemacht unter Einbeziehung der tatsächli-
�F�K�H�Q���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�V�V�W�U�X�N�W�X�U�����Ä�%�D�X�K�H�U�U�H�Q�³���X�Q�G���Ä�+�R�F�K�E�H�W�D�J�W�H�³�������=�X�G�H�P���Z�X�U�G�H�Q���D�X�F�K���G�L�H���(�Ln-
wohnermeldedaten herangezogen, aus denen sich ein stärkeres Wachstum als aus der Sta-
LA �± Vorausrechnung sich ergibt. Ohne diese beträgt der Bedarf 0,3 ha. Die Berechnung ist 
nachvollziehbar. Es wird berücksichtigt, dass es sich um eine Gemeinde beschränkt auf Ei-
genentwicklung handelt gem. PS 2.4.2 (Z) Regionalplan. Das Flächenpotential beträgt 
1,61 ha. Davon sind 0,48 ha von 2,5 ha in Abzug zu bringen. Es werden jedoch keine neuen 
Wohnbauflächen ausgewiesen, da der Bebauungsplan der im Vorentwurf enthaltene Fläche 
�Ä�$�O�O�H�H�Q�I�H�O�G�³�������������K�D) den Flächenbedarf deckt. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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 (3) Gemmrigheim 
Ausgewiesen werden sollen 7,0 ha. Der Bedarf wird unter Anwendung der Plausibilitätshin-
weise mit 6,2 ha und unter Einbeziehung der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur mit 9,6 ha 
beziffert. Die Begründung des Mehrbedarfes sollte stellenweise noch konkretisiert werden. 
Anfragen nach Bauplätzen sind weiter auzuführen (Jahr, Zeitraum, Entwicklung). Flächenpo-
tentiale sind im Umfang von ca. 1,1 ha vom Bedarf abzuziehen. Inwieweit Flächenreserven 
�E�H�L�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���ÄAm Neckar II �³���E�H�V�W�H�K�H�Q�����O�l�V�V�W���V�L�F�K���Q�L�F�K�W���Q�D�F�K�Y�R�O�O�]�L�H�K�H�Q�����+�L�H�U���I�H�K�O�H�Q��
Angaben, inwieweit noch Flächenreserven bestehen, die zusätzlich zu berücksichtigen sind. 
Dies richtet sich danach, inwieweit eine Bauverpflichtung besteht und in welchen zeitlichen 
�5�D�K�P�H�Q���H�L�Q�H���%�H�E�D�X�X�Q�J���J�H�S�O�D�Q�W���L�V�W�����*�O�H�L�F�K�H�V���J�L�O�W���D�X�F�K���I�•�U���G�D�V���1�H�X�E�D�X�J�H�E�L�H�W���ÄPapierfabrik �³����
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 12.07.2019. 
Der absolute Bedarf beträgt daher �± vorbehaltlich noch weiterer anzurechnender Potentialflä-
chen - 8,5 ha. 
Die Begründung kann mitgetragen werden. Der Mehrbedarf spiegelt sich in der hohen Zahl 
der Anfragen und dem positiven Wanderungssaldo wieder. 

 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes �Ä�$�P���1�H�F�N�D�U���,�,�³���V�L�Q�G��
keine Flächenreserven mehr vorhanden, das Gebiet wurde 
mittlerweile vollständig bebaut.  
�%�H�L���G�H�P���1�H�X�E�D�X�J�H�E�L�H�W���Ä�3�D�S�L�H�U�I�D�E�U�L�N�³���K�D�Q�G�H�O�W���H�V���V�L�F�K���X�P���G�L�H��
Flächen des B-�3�O�D�Q�H�V���Ä�$�P���1�H�F�N�D�U���,�,�³���� 
 
 
 

 (4) Hessigheim 
Der Bedarf wird unter Anwendung der Plausibilitätshinweise mit 2,5 ha und unter Einbezie-
hung der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur mit 3,6 ha beziffert. Weiterhin wird beachtet, 
dass es sich um eine Gemeinde beschränkt auf Eigenentwicklung handelt. Unter Abzug der 
Potentialflächen von ca. 1,4 ha beträgt der absolute Bedarf 2,2 ha. Es sollen 2 ha Wohnbau-
fläche ausgewiesen werden. Da sich auf befinden der Bauplatzinteressentenliste nur fünf Be-
werber aus Hessigheim. Dazu sind noch konkretere Angaben zu machen. Die Bewerberzahl 
ist auch eher als gering einzuschätzen. 
 

 
Aus Datenschutzgründen können zu den fünf Bewerbern keine 
näheren Angaben gemacht werden.  
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 (5) Löchgau 
Der Bedarf wird unter Anwendung der Plausibilitätshinweise mit 7,0 ha und unter Einbezie-
hung der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur mit 13,4 ha beziffert. Weiterhin wird beachtet, 
dass es sich um eine Gemeinde im Siedlungsbereich handelt. Unter Abzug der Potentialflä-
chen von ca. 1,6 ha beträgt der absolute Bedarf 11,8 ha. Abschließend kann dies jedoch nicht 
bewertet werden, �G�D���$�Q�J�D�E�H�Q���]�X���)�O�l�F�K�H�Q�U�H�V�H�U�Y�H�Q���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���ÄLöfflerstr aße�³��
�Z�L�H�G�H�U���Q�L�F�K�W���H�U�I�R�O�J�W�H�Q�����'�L�H���$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�H�Q���]�X���G�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q�U�H�V�H�U�Y�H�Q���G�H�U���%�D�X�J�H�E�L�H�W�H���ÄLüssen�³��
�X�Q�G���ÄLüssen  West �³���V�L�Q�G���X�Q�Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J���X�Q�G���G�D�K�H�U���Q�L�F�K�W���Q�D�F�K�Y�R�O�O�]�L�H�K�E�D�U�����:�L�U���Y�H�U�Z�H�L�V�H�Q���D�X�I��
unsere Stellungnahme vom 12.07.2019. 

�'�D�V���*�H�E�L�H�W���Ä�/�|�I�I�O�H�U�V�W�U�D�‰�H�³��wird derzeit bebaut. Diese Informati-
on wird in der Begründung ergänzt.  
 
 
Dem Kapitel 2.4.5 ist zu entnehmen, dass die Bauplätze im 
�*�H�E�L�H�W���Ä�/�•�V�V�H�Q�³���P�L�W���H�L�Q�H�U���%�D�X�Y�H�U�S�I�O�L�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q����-2,5 Jahren 
veräußert wurden. Lediglich bei den in der Umlegung zugeteil-
ten Grundstücken ist eine Bauverpflichtung von 8 Jahren ver-
einbart. Dies betrifft Grundstücke mit einer Gesamtquadratme-
terzahl von nicht einmal 5.000 m². Diese Baugrundstücke wer-
den im Rahmen der Ermittlung der Flächenpotentiale als Bau-
lücken betrachtet und vom ermittelten Flächenbedarf entspre-
chend in Abzug gebracht. 
 
Warum die Ausführung als unvollständig und nicht nachvoll-
ziehbar eingestuft werden, kann daher nicht nachvollzogen 
werden.  
 
�'�D�V���*�H�E�L�H�W���Ä�/�•�V�V�H�Q���:�H�V�W�³���Z�L�U�G���L�Q���)�R�U�P���H�L�Q�H�U���)�O�l�F�K�H�Q�U�H�V�H�U�Y�H��
vollumfänglich vom ermittelten Flächenbedarf abgezogen, 
weswegen zu diesem Gebiet keine weiteren Erläuterungen 
stattfinden.  

 Es sollen 11,7 ha Wohnbaufläche ausgewiesen werden. Die Mehrbedarfsbegründung ist teil-
weise noch zu pauschal. Für die Begründung des Mehrbedarfes sollten noch nachvollziehbare 
Angaben zum positiven Wanderungssaldo wie auch zu der Nachfrage an Bauplätzen erfol-
gen. Dies kann bspw. durch die Angabe der Personen, des Zeitraumes und die Verbindlich-
keit der Angaben erfolgen. 
 

 
Die Ausführungen zu den Bauplatzinteressenten werden kon-
kretisiert. 
Aus Datenschutzgründen können keine personenbezogenen 
Angaben zu den Bauplatzanfragen aufgenommen werden. 

 Da die Flächenreserven noch nicht abschließend bewertet werden können, kann die Differenz 
zur geplante Flächenausweisung noch nicht abschließend bewertet werden. Es bestehen 
deshalb derzeit Bedenken. 
 

Siehe oben. 
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 (6) Mundelsheim 
Der Bedarf wird unter Anwendung der Plausibilitätshinweise mit 0,7 ha und unter Einbezie-
hung der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur mit 3,3 ha beziffert. Weiterhin wird beachtet, 
dass es sich um eine Gemeinde mit eingeschränkter Siedlungstätigkeit handelt. Für die Be-
gründung des Mehrbedarfes sollten noch nachvollziehbare Angaben zu der Nachfrage an 
Bauplätzen erfolgen. Dies kann bspw. durch die Angabe der Personen, des Zeitraumes und 
die Verbindlichkeit der Angaben erfolgen. 

 
 
Die Ausführungen zu den Bauplatzinteressenten werden kon-
kretisiert. 
Aus Datenschutzgründen können keine personenbezogenen 
Angaben zu den Bauplatzanfragen aufgenommen werden. 

 Unter Abzug der Potentialflächen von ca. 0,9 ha beträgt der absolute Bedarf 2,4 ha. Bei dem 
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�6�H�H�O�K�R�I�H�Q���,�9�³���P�L�W�����������K�D sind die noch unbebauten Flächen als Flächenre-
serven in Abzug zu bringen, wie bereits in unserer Stellungnahme vom 12.07.2019 ausge-
führt. 
Es sollen 2,6 ha Wohnbaufläche ausgewiesen werden, also in geringem Umfang über den 
begründeten Bedarf hinaus. Da die Flächenreserven noch nicht abschließend bewertet wer-
den können, kann die Differenz zur geplante Flächenausweisung noch nicht abschließend 
bewertet werden. Es bestehen deshalb derzeit Bedenken. 
 

Dem Kapitel 2.2.6 ist zu entnehmen, dass das letzte Grund-
�V�W�•�F�N���L�P���*�H�E�L�H�W���Ä�6�H�H�O�K�R�I�H�Q���,�9�³���L�P���)�H�E�U�X�D�U�������������Y�H�U�N�D�X�I�W���Z�Xr-
de. Die ersten Häuser wurden bereits schon bezogen. Da alle 
Bauplätze mit einer Bauverpflichtung von drei Jahren veräußert 
wurden, ist sichergestellt, dass das gesamte Gebiet zeitnah 
bebaut wird weswegen die Flächen nicht als Flächenpotentiale 
abgezogen werden.   

 (7) Walheim 
Der Bedarf wird unter Anwendung der Plausibilitätshinweise mit 4,3 ha und unter Einbezie-
hung der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur mit 7,6 ha beziffert. Die Ausführungen zum 
Mehrbedarf können mitgetragen werden. Weiterhin wird beachtet, dass es sich um eine Ge-
meinde mit verstärkter Siedlungstätigkeit handelt. 
 

 
Kenntnisnahme.  

 Unter Abzug der Potentialflächen von ca. 0,7 ha beträgt der absolute Bedarf 6,9 ha. Bei dem 
�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�0�R�]�D�U�W�Z�H�J���+�|�O�G�H�U�O�L�Q�J�Z�H�J�³���P�L�W�����������K�D sind die noch unbebauten Flächen 
als Flächenreserven in Abzug zu bringen, wie bereits in unserer Stellungnahme vom 
12.07.2019 ausgeführt. Es sollen 6 ha Wohnbaufläche ausgewiesen werden. Da die Flächen-
reserven noch nicht abschließend bewertet werden können, kann die Differenz zur geplante 
Flächenausweisung noch nicht abschließend bewertet werden. Es bestehen deshalb derzeit 
Bedenken. 
 

Dem Kapitel 2.2.7 ist zu entnehmen, dass für sechs der 21 
Grundstücke bereits ein Baugesuch eingereicht wurde. Weitere 
elf Grundstücke wurden bereits oder werden zeitnah mit einer 
Bauverpflichtung veräußert. Diese Bauverpflichtung legt fest, 
dass innerhalb von zwei Jahren mit den Bauarbeiten begonnen 
werden und diese innerhalb von vier Jahren fertiggestellt wer-
den müssen. Durch die Bauverpflichtung wird sichergestellt, 
dass das Baugebiet zeitnah bebaut wird und hier keine weite-
ren Baulücken entstehen. Aufgrund dessen wird das Gebiet bei 
der Wohnbauflächenbedarfsberechnung nicht als Flächenre-
serve abgezogen. Lediglich die Baugrundstücke, die ohne Bau-
verpflichtung veräußert wurden (vier Bauplätze), werden als 
Baulücken betrachtet und entsprechend in Abzug gebracht. 
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 b) Gewerbeflächen  
Zwar wird bei der Berechnung des Flächenbedarfes von einem pauschalen Ansatz (50 % der 
Wohnbaufläche) ausgegangen. Jedoch werden zusätzlich noch weitere Faktoren herangezo-
gen, die nachvollziehbar sind. Nach den Darstellungen auf den Seiten 32 und 33 gibt es nur 
noch kleinflächige Potentialflächen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass auch ein 
zukünftiger Bedarf für Gewerbeflächen besteht. 
 

 
Kenntnisnahme.  

 (1) Besigheim 
In Besigheim sollen 5,6 ha Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Begründet wird dies mit 
Erweiterungs- bzw. Ansiedlungsmöglichkeiten für örtlich ansässige Betriebe. Im Hinblick da-
rauf, dass es sich um eine Gemeinde im Siedlungsbereich handelt, bei der auch Betriebe von 
außerhalb sich ansiedeln können und die Fläche unterhalb der 50 % liegt, kann die Fläche 
mitgetragen werden. 
 

 
Kenntnisnahme.  

 (2) Freudental 
Es soll ein Mischgebiet mit 1,6 ha ausgewiesen werden. Die Begründung kann mitgetragen 
werden. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 (3) Gemmrigheim 
Es soll ein Mischbaufläche mit 0,8 ha und eine Gewerbebaufläche mit 3,9 ha ausgewiesen 
werden. Es sollte noch auf die Flächenpotentiale eingegangen werden, die zur Verfügung ste-
hen. Die Begründung kann jedoch dann mitgetragen werden. 
 

 
Eine Ausführung zu den zur Verfügung stehenden Flächenpo-
tentialen wurde ergänzt.  

 (4) Hessigheim 
Es sollen 0,8 ha ausgewiesen werden. Die Begründung kann mitgetragen werden. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 (5) Löchgau 
Es sollen 6,9 ha ausgewiesen werden. Nachvollziehbar begründet wird ein Flächenbedarf von 
4,0 ha. Die vorliegenden Anfragen sollten in der Begründung konkretisiert werden, dann kön-
nen die Bedenken zurückgestellt werden. 
 

 
Der Bedarf von 4 ha ergibt sich allein durch den Erweiterungs-
bedarf ortsansässiger Betriebe. 
Da es sich bei Löchgau um eine Gemeinde mit verstärkter 
Siedlungstätigkeit handelt, sollen neben den Gewerbeflächen 
für den Eigenbedarf auch Fläche für die Zuwanderung weiterer 
Betriebe bereitgestellt werden. 

 (6) Mundelsheim 
Es sollen 3,0 ha ausgewiesen werden. Die Begründung kann mitgetragen werden. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 (7) Walheim 
Es sollen keine Flächen ausgewiesen werden. 
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 (8) Gewerbeschwerpunkt  
 c) Sonderbauflächen 

Besigheim: 
Das Sondergebiet an der Weinkanzel und die Seilbahn sollen derzeit nicht weiterverfolgt wer-
den. Es ist geplant, das Vorhaben teilweise nachrichtlich darzustellen. In dem vorliegenden Ent-
wurf befindet sich keine genauere Darstellung des Vorhabens unter Einzeichnung der nachricht-
lichen Stellungnahme. Eine weitergehende Stellungnahme ist daher nicht möglich. 
 

 
 
Die Seilbahn ist im Plan nachrichtlich dargestellt.  

 Abteilung 3  
Abt. 3 ist von Ref. 21 aufgefordert, für den Abstimmungstermin darzulegen, ob in Bezug auf die 
Planung von Seiten des RPS zu vertretende Belange zu berücksichtigen sind. 
Dies ist z.B. der Fall, wenn sich Planungen / Vorhaben in großem Umfang auf landwirtschaftlich 
gut geeigneten Flächen abspielen bzw. weitere landwirtschaftliche Belange betroffen sind. 
Zu überprüfen ist dabei im Detail, ob den Forderungen der Landwirtschaft / Agrarstruktur nach 
sparsamem Umgang mit Grund und Boden und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
Rechnung getragen wird. Zielsetzung gemäß LEP ist dabei, Ackerstandorte mit einer hohen 
Bonität gegenüber konkurrierenden Nutzungen in der Abwägung entsprechend und ausreichend 
zu beachten. 
 

 
Kenntnisnahme. 

 Die Teilgebiete der FNP-Fortschreibung liegen in Besigheim inmitten des Strohgäus. 
In diesem Gebiet wird die früher dominierende Landwirtschaft auf Acker-, und Grünlandflächen 
immer mehr durch Siedlung und Verkehr zurückgedrängt, gute Flächen stehen nur noch in be-
grenztem Umfang zur Verfügung. Aufgrund der Lößüberdeckung liegen weitgehend auf ebener 
Flur sehr gute Böden  vor. Über die guten Bodenqualitäten hinausgehend sind auch die agrar-
strukturellen Bedingungen  meist gut  (Schlaggröße, Erschließung, Hof-Feld-Entfernung). Die-
se Bedeutung der Standorte für Kulturpflanzen und damit für die landwirtschaftliche Nutzung 
wird in der Flurbilanz  wiedergegeben, hier im Gebiet herrscht landwirtschaftliche Vorrangflur 
Stufe I/II  vor. 
 

Kenntnisnahme. 

 Zum FNP 
In den Unterlagen ist bei den einzelnen Gebieten herauszuarbeiten, welche Bedeutung die Flä-
chen für die Landwirtschaft haben. Dies ist erforderlich, um den Vorgaben des LEP und dem 
Ziel des sparsamen Umgangs mit der Ressource gutes Ackerland in ausreichendem Umfang 
Rechnung zu tragen. Erforderlich  für die ordnungsgemäße Abwägung wäre eine differenzierte 
Betrachtung der landwirtschaftlichen Nutzung und Bewertung gemäß der Flurbilanz  auch in 
den detaillierten Steckbriefen zu den einzelnen Baugebieten; dies ist bisher nicht erfolgt, weder 
im Erläuterungsbericht noch im Umweltbericht. 

 
 
 
 
In den Steckbriefen wird eine Zeile zur Landwirtschaft ergänzt. 
Die Vorrangflur wird innerhalb dieser Berücksichtigt.  
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 Aus Sicht des öffentlichen Belangs der Landwirtschaft bestehen somit erhebliche Bedenken  zu 
den Planungen (knapp 100 ha!) , die vielfach bisher im FNP als Flächen für die Landwirtschaft 
ausgewiesen waren. Im Detail verweisen wir auf die Stellungnahme der ULB. 
Darüber hinaus sind durch viele Planungen einzelbetriebliche Belange  negativ betroffen. So-
weit die Flächen nicht ersetzbar sind (=fast immer), führt Flächenentzug zu potentiellen Exis-
tenzgefährdungen  der Betriebe. 
 

 

 Zum LP  
Abt. 3 hat auch zu prüfen, ob bei integrierten Landschaftsplänen die öffentlichen Belange der 
Landwirtschaft ausreichend berücksichtigt werden. Zwar hat der Landschaftsplan selbst keine 
Rechtsgültigkeit, durch die Übernahme seiner Ziele und Maßnahmen in den FNP bzw. der oft 
�Y�R�U�J�H�Q�R�P�P�H�Q�H�Q���Ä�,�Q�W�H�J�U�D�W�L�R�Q�³���V�S�L�H�O�W���H�U���I�•�U���G�L�H���$�E�Z�l�J�X�Q�J���H�L�Q�H���5�R�O�O�H�� 
Deshalb ist das rechtzeitige Einbringen der landwirtschaftlichen Belange erforderlich. 
Grundsätzlich wird die Au fstellung von Landschaftsplänen von uns begrüßt , umso mehr, 
als dies nicht von allen Kommunen betrieben wird. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

 Abt. 3 möchte deshalb zumindest exemplarisch Bedenken / Anregungen  vorbringen. Diese 
lauten wie folgt: 
 
- die Flurbilanz  sollte in den Unterlagen ausführlich Erwähnung finden. 
In der Flurbilanz werden Bodendaten mit agrarstrukturellen Merkmalen verknüpft. Das Ender-
gebnis, die Wirtschaftsfunktionenkarte stellt dann die Gesamtbewertung der Bedeutung der 
Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung dar. Dieser Zusammenhang sollte in den Unterlagen 
wiedergegeben werden (Erläuterungen zur Systematik und Aussagekraft). Darüber hinaus sollte 
sich die Einstufung der Flurbilanz  in Vorrangfluren der Stufe I+II  und (Unter-) Grenzflur in 
einer Karte zumindest als Anlage  finden - ansonsten gehen die wichtigen Informationen zur 
Bedeutung der Flächen für die Landwirtschaft verloren. 
Auch die Unterscheidung in Vorrangflächen/-fluren ist deutlich herauszuarbeiten. 
Dies kann in einem Kapitel Landwirtschaft unter �6�F�K�X�W�]�J�X�W���Ä�)�O�l�F�K�H�³ erfolgen; 

 
 
 
Innerhalb der Bodenbewertung wurden für alle Flächen eine 
�(�U�P�L�W�W�O�X�Q�J���J�H�P�l�‰���G�H�U���Ä�%�H�Z�H�U�W�X�Q�J���Y�R�Q���%�|�G�H�Q���Q�D�F�K���,�K�U�H�U���/�H�L�V��
�W�X�Q�J�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W�³�����/�D�Q�G�H�V�D�Q�V�W�D�O�W���I�•�U���8�P�Z�H�O�W�����0�H�V�V�X�Q�J�H�Q���X�Q�G��
Naturschutz Baden-Württemberg) durchgeführt. Darauffolgend 
wurden die Bewertungen in eine 5-stufige Skala gegliedert. Die 
Böden sind damit für die vorbetreitende Bauleitplanung auf 
Ebene des Flächennutzungsplans ausreichend bewertet. Die 
Flurbilanz findet zukünftig Erwähnung in den Steckbriefen unter 
dem Punkt Landwirtschaft.  
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 - über die Flurbilanz hinausgehend sollte auf den Regionalplan Bezug genommen werden der 
neben der baulichen Entwicklung unter Grünzügen / Grünzäsuren auch die regionalplaner i-
schen Vorrang -/ Vorbehaltsgebiete für La ndwirtschaft  enthält. 
Eine nachhaltige Landwirtschaft, die ihre Aufgaben auch im öffentlichen Interesse wahrnimmt, 
ist auf gute Produktionsstandorte als ökonomische Basis unabdingbar angewiesen, ein Aus-
gleich des Verlustes dieser Standorte z.B. durch öffentliche Förderung der Landwirtschaft ist 
nicht möglich. Gerade diese Standorte werden aber häufig in Bauleitplanungen für die Sied-
lungsentwicklung beansprucht. Um eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu sichern, 
bedarf es deshalb der Darstellung der Vorrang-/Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft. Diese 
sollten sich ergänzend zu den anderen Aussagen des Regionalplans zur baulichen Entwicklung 
deshalb in den Unterlagen finden. 
 

Die regionalplanerischen Festsetzungen finden bereits Erwäh-
nung innerhalb der Steckbriefe und Bewertungen im Flächen-
nutzungsplan sowie Landschaftsplan.  

 Der Grundsatz des Regionalplans zur Sicherung ausreichender Flächen für die Landwirtschaft 
sollte erwähnt werden, zusammen mit dem Hinweis auf den Zielkonflikt durch die Überlagerun-
gen fachlicher und raumplanerischer Aussagen. Dies ist zwar auch auf dieser Planungsebene in 
gewissem Umfang unvermeidbar, Planungs- und Zielkonflikte bei der Umsetzung sind damit 
jedoch vorprogrammiert. In der Abwägung zwischen den konkurrierenden Nutzungsansprüchen 
hat dies in der Regel zur Folge, dass ungeachtet der grundsätzlichen Aussagen die Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Vorrangfluren weitergeht. Überlagerungen müssen deshalb, wo im-
mer möglich, vermieden werden. Im Interesse der Planungssicherheit und Umsetzbarkeit sollten 
die Zielkonflikte aufgegriffen und planerisch aufgearbeitet werden. Durch Schwerpunktsetzung 
für vorrangige Flächennutzungen in Abhängigkeit von den naturräumlichen Vorgaben lässt sich 
zumindest ein konzeptionell-planerischer Konsens in der Raumnutzung aufstellen. 
Konkret heißt das aus unserer Sicht: Vorrangfluren der Stufe I + II der Flurbilanz sollten der 
landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten werden.  
 

Das Leitbild innerhalb des Landschaftsplans sieht vor landwirt-
schaftliche Flächen zu erhalten. Innerhalb der Steckbriefe wur-
de eine neue Zeile mit den Belangen der Landwirtschaft hinzu-
gefügt. Zusätzlich wurde innerhalb der Maßnahmenplanung 
darauf Rücksicht genommen Landwirtschaftliche Flächen zu 
schonen.  

 In diesem Zusammenhang weisen wir auf die eindeutigen Aussagen des Landesentwic k-
lungsplanes  auch im Hinblick auf den öffentlichen Belang der Landwirtschaft hin  ���Ä�J�X�W���Je-
�H�L�J�Q�H�W�H���O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H���6�W�D�Q�G�R�U�W�H���V�R�O�O�H�Q���J�H�V�F�K�R�Q�W���Z�H�U�G�H�Q���«���G�•�U�I�H�Q���Q�X�U���L�Q���X�Q�D�E�Z�H�L�V�E�D�U���Q�R�W��
wen�G�L�J�H�P���8�P�I�D�Q�J���I�•�U���D�Q�G�H�U�H���1�X�W�]�X�Q�J�H�Q���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�«�³���� 
Ziele des LEP hierbei sind die Sicherung und Entwicklung einer leistungs- und wettbewerbsfähi-
gen Landwirtschaft, die heute im gesellschaftspolitischen Auftrag multifunktionale Aufgaben - 
insbesondere auch in dieser Region - zu erfüllen hat. In dieser Funktion kommt der Landwirt-
schaft eine besondere Bedeutung zu, die es bei den raumordnerischen Planungen (und dazu 
gehört auch die Landschaftsplanung) gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 3 und 10 ROG zu berücksichtigen 
und zu sichern gilt. Die Einbeziehung der Landwirtschaft in die Landschaftsplanung sowie nach-
drückliche Planaussagen zur Sicherung von landwirtschaftlicher Fläche sollten sich also in den 
Unterlagen finden. 

Kenntnisnahme, die Steckbriefe im Flächennutzungsplan wer-
den ergänzt. Damit finden die abwägungswichtigen Belange der 
Landwirtschaft direkt Einfluss auf die konkreten Flächenaus-
weisungen.  
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 Nach unserer Auffassung sind diese Plansätze aus dem LEP gem. § 8 Abs. 1 LPLG in den Re-
gionalplan zu übertragen und von dort in die kommunale Entwicklungsplanung auf Ebene FNP 
(also auch in den Landschaftsplan ) einzuarbeiten  (also nicht nur zu zitieren). 
Die Belange der Landwirtschaft selbst und auch der Landschaftsentwicklung begründen sich 
neben dem LEP in §2 LLG sowie den aufgestellten Fachplanungen nach §7 Abs.2 LLG; 
 

 

 - bekanntermaßen hat der Flächenverbrauch in den letzten Jahrzehnten und verstärkt in den 
letzten Jahren weitgehend auf der landwirtschaftlichen Fläche stattgefunden - keinesfalls im 
Wald. Hinzu kommt, dass es gerade im LK LB oft gute Acker- und Grünlandstandorte sind, die 
der Siedlung zum Opfer fallen, nicht etwa produktionsschwache Bereiche. Diese Entwicklung gilt 
es einzudämmen und die Flächeninanspruchnahme insgesamt, aber speziell auf guten 
Ack er- /Grünlandflächen zu reduzieren;  
 

Die zur Verfügung stehenden Flächen zur Entwicklung der 
Städte sind meisten alternativlos im Bezug auf die Bodengüte. 
Schlechte Bodenstandorte befinden sich nicht oder kaum in 
angrenzender Siedlungsnähe.  

 - die Bedeut ung der Landwirtschaft  im Planungsraum ist ausreichend darzustellen.  
Wir bitten um Ausführungen in neutralem Tenor zur landwirtschaftlichen Nutzung (nicht wie im 
�8�P�Z�H�O�W�E�H�U�L�F�K�W���.�D�S���������Ä�.�R�Q�I�O�L�N�W�H�³�������G�D�E�H�L���L�V�W���D�X�F�K���G�D�U�D�X�I���D�E�]�X�V�W�H�O�O�H�Q�����G�D�V�V���G�L�H��ordnungsgemäß  
betriebene Landwirtschaft  i.d.R. den Vorgaben der guten landwirtschaftlichen Praxis  folgt, 
dies ist sowohl durch die europäische Agrarpolitik mit ihren Flächenprämien als auch durch die 
darüberhinausgehende baden-württembergische Agrarpolitik mit dem Agrarumweltprogramm 
FAKT (ehemals MEKA) so vorgegeben; 
 

Die Konflikte der Landwirtschaft werden beibehalten, jedoch 
durch Konkretisierungen der Bewirtschaftung ergänzt.  

 - die Bedeutung der Landwirtschaft für die Kulturlandschaft  im positiven Sinne sollte eben-
falls Erwähnung finden. Gerade auf Gemarkung Besigheim hat sich die Landschaft in ihrer Viel-
gestaltigkeit nicht von selbst entwickelt. Sie ist vielmehr das sichtbare Nebenprodukt der ver-
�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�Q���1�X�W�]�X�Q�J�H�Q�����$�F�N�H�U�����5�H�E�H�Q�����6�R�Q�G�H�U�N�X�O�W�X�U�H�Q�����«�����X�Q�G���Z�D�V���G�L�H���)�O�Xr anbelangt, ist sie 
durch die bäuerliche, landwirtschaftliche Nutzung entstanden. Die Landwirtschaft ist dabei an 
erster Stelle Bewirtschafter des Landes, ihre Zweckbestimmung ist die Erzeugung regionaler 
Produkte als Nahrungsgrundlage des Menschen. Die Flur kann deshalb nicht nur nach ökologi-
schen Gesichtspunkten etc. gestaltet werden, sondern muss den agrarstrukturellen  und öko-
nomischen  Erfordernissen der Landwirtschaft  gerecht werden, nur so können unsere Nah-
rungsmittel nachhaltig erzeugt werden. In den �Ä�L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H�Q���/�3�³���L�V�W���G�H�V�K�D�O�E���H�L�Q��Kapitel aufz u-
nehmen , das fachlich fundiert und neutral die Landwirtschaft im Planungsraum  beschreibt. 
Dabei ist insbesondere auch auf die Besonderheiten im Naturraum abzuheben. Diese Beschrei-
bung sollte ergänzt werden um Aussagen zum Strukturwandel in der Landwirtschaft auch für die 
Zukunft. 

Die Verschiedenen Nutzungsformen der Landwirtschaft werden 
innerhalb der Bestandsanalyse im Kapital 8 Arten / Biotope 
einzeln beschrieben. Es finden in diesen Unterpunkten sowie 
der Beschreibung des Landschaftsbilds Ergänzungen statt. Ein 
neues Kapitel wird nicht ergänzt. Abwägungswichtige Belange 
werden innerhalb der Steckbriefe im Flächennutzungsplan er-
gänzt.  
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 Grundsätzlich ist zur Thematik Eingriffsausgleich  anzumerken, dass die Landwirtschaft, die 
bereits durch Bau- und Infrastrukturflächen Acker- / Grünlandflächen verliert, nicht nochmals 
durch die Eingriffs-Ausgleichsmaßnahmen betroffen sein sollte. 
Auch erhöht sich die Chance der tatsächlichen Entwicklung von Vernetzungsstrukturen deutlich, 
wenn in landwirtschaftlichen Gunstbereichen der Vorrangflur Stufe I/II sparsam mit Gestaltungs-
vorschlägen umgegangen wird, die dann aber den Vorgaben des § 15 BNatschG entsprechen. 
Aus Sicht der Landwirtschaft sollten also Biotopneuentwicklung en vielmehr primär auf Grenz -
/ Untergrenzfluren  in enger Abstimmung mit der Landwirtschaft angestrebt werden, d.h. der 
Kontakt mit den Landwirten  sollte bereits im Vorfeld erfolgen. 
 

Es wurde versucht innerhalb der Maßnahmenvorschläge Aus-
gleichsmaßnahmen zu definieren welche Landwirtschaftliche 
Flächen schonen. Bei der Ausweisung der Suchflächen wurde 
ebenfalls darauf geachtet. Grenzfluren und Untergrenzfluren 
sind kaum vorhanden und meistens bereits mit hochwertigen 
Biotopstrukturen genutzt.  

 Die Umwandl ung von Acker in Grünland  z.B. ist aus landwirtschaftlicher Sicht nur sinnvoll 
und bestenfalls kleinräumig akzeptabel, als durch die Betriebe eine Verwertung des anfalle n-
den Grüngutes  (!) im bestehenden Betriebsablauf möglich ist, d.h. eine landwirtschaftliche 
Nutzung gegeben ist. 
Die Voraussetzungen dazu sind vor Ort und im Vorfeld zu überprüfen und entsprechender Aus-
gleich an die Bewirtschafter zu leisten. Der LP sollte bereits Aussagen zur Grüngutverwertung 
des extensiven Aufwuchses erbringen, z.B. einschließlich der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 
bei Biomasseverwendung in Biogasanlagen. 
 

 
 
 
 
Aussagen über die Verwertung von anfallendem Schnitt- und 
Mähgut und der konkreten Bewirtschaftung werden im Land-
schaftsplan nicht aufgeführt.  

 Beim Eingriffs-Ausgleich ist wie gesagt anzumerken, dass die Landwirtschaft, die bereits durch 
die Baugebiete Ackerflächen verliert, hier nochmals durch Eingriffs-Ausgleichsmaßnahmen 
betroffen wäre. Um eine Doppelbelastung der Landwirte zu vermeiden, sollten daher insbeson-
dere wertvolle Ackerflächen  (wie hier in Besigheim) nicht vorrangig für Eingriffs -
Ausgleichsmaßnahmen  herangezogen werden. Diese bilden die wirtschaftliche Grundlage der 
landwirtschaftlichen Betriebe und sind für deren Sicherung entscheidend. Das BNatsch G gibt 
dazu auch den rechtlichen Hintergrund. Aus § 15 Abs. 3 BNatschG ergibt sich die Notwendig-
keit, insbesondere auf die für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeigneten Böden 
Rücksicht zu nehmen. 
Zur Art der Maßnahmen fügen wir im Übrigen unsere Anlage  bei, die die verschiedenen Maß-
nahmentypen  im Hinblick auf die Landwirtschaft zusammenfasst; 
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 Zusammenfassend ist festzustellen, dass als Folge des Strukturwandels es für die Landwirt-
schaft zunehmend schwieriger wird, die gesellschaftlichen Anforderungen in Form ihrer multi-
funktionalen Aufgaben (Schutz der natürlichen Ressourcen durch gesetzlich vorgegebene gute 
fachliche Praxis = Nachhaltigkeit, regionale Produktion hochwertiger Lebensmittel, Erhalt und 
�3�I�O�H�J�H���G�H�U���.�X�O�W�X�U�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���«�����I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Qd zu erfüllen. Voraussetzung dafür sind landwirt-
schaftlich gut nutzbare, ertragsfähige Böden und zukunftsfähige Flur- und Betriebsstrukturen. 
Nur so kann die Landwirtschaft zur Erhaltung der Landeskultur einschließlich der Kulturlan d-
schaft  nachhaltig beitragen. Letztendlich sind auch Naturschutz und Landschaftspflege, die in 
dem vorgelegten Planentwurf breiten Raum einnehmen, ohne eine intakte Land- und Forstwirt-
schaft nicht leist- und vor allem nicht finanzierbar. Zweifelsohne ist die Aufrechterhaltung der 
Nutzung mit geringeren Kosten für die öffentlichen Haushalte verbunden als Pflegemaß-
nahmen. Insgesamt sollte der Landschaftsplan deshalb den Brückenschlag zur Landwirtschaft 
als dem Hauptflächennutzer versuchen. 
 
Anlage 
Eingriffsausgleich 

Kenntnisnahme.  

 Zu Maßnahmentypen des naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleichs:  
 
Gewässerrandstreifen  stellen aus Sicht der Landwirtschaft eine ökologisch sinnvolle Maßnah-
me dar, die zugleich nicht neue strukturelle Barrieren schafft, da sie sich am natürlichen Lauf 
der Gewässer und damit am Flurstücksrand orientiert. Wichtig ist die richtige Anlage-/Ansaat 
und Pflege (verhindern der Problempflanzen Solidago, Ambrosia, Cirsium). 
 

 
 
Kenntnisnahme.  

 Die Neuanlage von Hecken  wird wegen der agrarstrukturellen Erschwernis abgelehnt, gleiches 
gilt für kopfstößige Baumreihen / Alleenpflanzungen . Werden Baumarten gepflanzt, die hö-
her als 5 m werden, sind zusätzlich die angrenzenden Ackerflurstücke durch Schattenwurf und 
höhere Bodenfeuchtigkeit betroffen, was zu Ertragsminderungen durch reduziertes Kulturpflan-
zenwachstum neben den Gehölzstreifen führen kann (Entschädigungsanspruch der Bewirt-
schafter auf den angrenzenden Flurstücken ?). 
 

Bei der Ausführung solcher Maßnahmen, die häufig aus Er-
satzmaßnahmen von geschützten Biotopen oder durch die 
Abhandlung der Artenschutzmaßnahmen bei Bauvorhaben 
entstehen, sollen Bewirtschaftungseinheiten berücksichtigt 
werden. Eine detaillierte Planung wird erst im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung möglich. Eine Abstimmung mit den 
Landwirten soll angestrebt werden. 

 Da es zudem nach KAULE rund 100 Jahre dauert, bis neue Hecken die ökologische Wertigkeit 
alter Hecken erreichen, sollte auf diese Maßnahme verzichtet werden. 
Eine Alternative zur Anlage von Hecken als dauerhaften Gehölzpflanzungen stellt aus Sicht der 
Landwirtschaft die Anlage von Säumen dar (vgl. Empfehlungen KREBS). 
 

Die Anlage von Waldsäumen ist ebenfalls ein Maßnahmenvor-
schlag.  

 Die Erstpflege überalterter Hecken  wird begrüßt. Auch das Grundlagenpapier des MLR zum 
Eingriffsausgleich weist auf die Bedeutung dieses Maßnahmentyps hin. Evtl. ist die Übernahme 
der Pflegearbeiten durch Landwirte nach LPR/Maschinenringsätzen möglich. 

Kenntnisnahme.  
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 Ackerrandstreifen mit Frucht  (in Ba.-�:�•�����L���G���5�����D�O�V���Äextensive Ackernutzung �³���Eezeichnet) 
können auf magereren Standorten zur Erhaltung seltener Ackerwildkräuter und ihrer Fauna 
beitragen. Dazu ist jedoch eine sehr sorgfältige, auf den Standort und die bestehende 
Wildkrautflora abgestimmte Flächenauswahl erforderlich. Die Gestaltung und die Pflege sind auf 
die Erfordernisse der Landwirtschaft abzustimmen: so ist von Brachejahren dringend abzuraten, 
da sie zur Vermehrung der Problemunkräuter führen. I.d.R. sollten die Randstreifen der Arbeits-
breite des Mähdreschers entsprechen (3 - 6m?) oder ganze Flurstücke (Zwickel! Unformen!) 
umfassen. Die gemeinsame Ernte mit dem Gesamtfeld ist häufig nicht möglich (zu hoher Un-
krautbesatz, Lagerung, Feuchtigkeit). Je nach Verwertbarkeit des Erntegutes kann es zum fi-
nanziellen Totalausfall kommen, so dass entsprechende Ausgleichsleistungen (z.B. nach LPR) 
für die Bewirtschafter vorzusehen sind. 
 

Bei der Ausführung solcher Maßnahmen, die häufig durch die 
Abhandlung der Artenschutzmaßnahmen bei Bauvorhaben 
entstehen, sollen Bewirtschaftungseinheiten berücksichtigt 
werden. Eine detaillierte Planung wird erst im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung möglich. Eine Abstimmung mit den 
Landwirten soll angestrebt werden.  

 Die Extensivierung von Intensivgrünland  und die Aufwertung von mesophilem Grünland  
sind aus landwirtschaftlicher Sicht nur kleinräumig akzeptabel bzw. insoweit, als durch die Be-
triebe eine Verwertung des anfallenden Grüngutes im bestehenden Betriebsablauf möglich ist. 
Die Voraussetzungen dazu sind vor Ort und im Vorfeld zu überprüfen!  
Auch hier ist an die Bewirtschafter ein entsprechender Ausgleich für den entgangenen Nutzen 
zu leisten (z.B. nach LPR). Großflächige Grünlandbereiche, die nicht von Hecken durchzogen 
sind sollten der intensiven Grünlandnutzung vorbehalten bleiben. 
 

Die Maßnahme soll in Abstimmung mit den Landwirten entste-
hen. Vertragliche Vereinbarungen durch geringeren Ertrag sind 
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu erstellen.  

 Eine häufige Maßnahme ist die Umwandlung von Acker in Grünland , mitbegründet auch 
durch Wiesenverluste in der Vergangenheit. Diese Maßnahmen sind jedoch nur dann sinnvoll, 
wenn durch die landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort eine Verwertung des Grüngutes sicherge-
stellt ist! Die Voraussetzungen dafür, also ob sich extensives Grünland überhaupt in den Be-
triebsablauf einbauen lässt und die Landwirte auch Bereitschaft zeigen für diese Bewirtschaf-
tungsformen, ist im Vorfeld zu überprüfen! Oft sind daran erhebliche Zweifel angebracht, da der 
Umbruch der ehemaligen Wiesen zu Äckern in der Vergangenheit schließlich durch betriebliche, 
�]���%�����D�U�E�H�L�W�V�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H���*�U�•�Q�G�H���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�W���Z�D�U�����'�L�H���$�Q�O�D�J�H���Y�R�Q���ÄFeuchtwiesen �³���X�Q�G���ÄStreu-
wiesen �³���Z�L�U�G���D�O�V���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���S�U�R�E�O�H�P�D�W�L�V�F�K���E�H�X�U�W�H�L�O�W�� 
Gleiches gilt für die Anlage pflegeintensiver Streuobstwiesen  (Verwertung des Obstes?). 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Cornelia Kästle, Tel.: 0711/904-13207, E-Mail 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de. 

Der Ausgleich durch Streuobstwiesen ergibt sich durch die 
neuen gesetzlichen Regelungen und ist meist unumgänglich 
und notwendig für die Bauvorhaben. Eine detaillierte Planung 
wird erst im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung möglich. 
Eine Abstimmung mit den Landwirten soll angestrebt werden. 
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 Abteilung 4  
Im Bereich des Verknüpfungsbereiches und der freien Strecke von Landesstra-
ßen/Bundesstraßen gilt gemäß § 22 StrG bzw. § 9 FStrG ein Anbauverbot von 20 m. In dieser 
Entfernung, gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand, dürfen keine baulichen errichtet 
werden. Die Anbauverbotszone gilt auch für Garagen, Carports, Stellplätze, Werbeanlagen, 
Lärmschutzanlagen, Nebenanlagen nach § 14 BauNVO usw. 
 

 
Kenntnisnahme.  

 Wir gehen davon aus, dass in allen Fällen die straßenrechtlichen Vorgaben in den Bebauungs-
plänen berücksichtigt werden. 
 

Die straßenrechtlichen Vorgaben werden bei den Bebauungs-
planaufstellungen berücksichtigt.  

 Die Anbindung von Baugebieten an Landes- und Bundesstraßen ist spätestens im Rahmen der 
Aufstellung der entsprechenden Bebauungspläne mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Ab-
teilung 4 �± Mobilität, Verkehr, Straßen abzustimmen. 
 

Dies ist im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung zu berück-
sichtigen.   

 Die weitere Planung ist mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 �± Mobilität, Verkehr, 
Straßen abzustimmen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Karsten Grothe, Tel. 0711/904- 14224, E-Mail Refe-
rat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de zur Verfügung. 
 

Kenntnisnahme. 

 Referat 46.2: 
 
Wir weisen darauf hin, dass es durch den Flugbetrieb auf dem Segelflugplatz Löchgau auch zu 
störenden Lärmbelastungen für Anwohner kommen kann und äußern hiermit Bedenken zum 
Schallschutz. Der Antragsteller ist hier in der Pflicht den Schallschutz angemessen zu berück-
sichtigen. Anbei erhalten Sie eine Tabelle mit den betroffenen Gebieten, die sich auf geplante 
Gebiete in Freudental und Löchgau erstrecken. 
Wir verweisen auf Punkt 4ff. in der der beigefügten Landeplatz-Fluglärmleitlinie. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Kalbfell, tel. 0711-904-14619, E-Mail Alb-
recht.Kalbfell@rps.bwl.de zur Verfügung. 

Diesbezüglich wurde bereits eine gutachterliche Einschätzung 
eingeholt. Der anzustrebende Richtwert für Wohnbebauung 
wird durch die zu erwartenden Fluglärmimmissionen deutlich 
unterschritten (auf den Flächensteckbrief in Kapitel 8 wird ver-
wiesen).  



Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim  
 
 
Zusammenstellung  der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2  BauGB   
 

 75/330 

 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

 Abteilung 5  
Wasser/Boden: 
 
Bodenschutz: 
Der aus der Fortschreibung des FNP resultierende Bodenverbrauch wird im aufgezeigten Um-
fang nicht unterstützt - angesichts der umweltpolitischen Zielsetzung einer Minimierung von 
Bodenneuinanspruchnahmen. Insbesondere auch deshalb, weil sehr viele der vorgeschlagenen 
Neuinanspruchnahmen zu Lasten hochwertiger, landwirtschaftlich genutzter Böden gehen, die 
eine überdurchschnittlich hohe Leistungsfähigkeit aufweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Thema Flächen- und Bodenverbrauch ist daher intensiver zu betrachten, mit der Zielset-
zung, die Planungen auf baulich vorgenutzte Böden und Böden mit geringerer Leistungsfähigkeit 
�]�X���O�H�Q�N�H�Q�����Y�J�O�����/�H�L�W�I�D�G�H�Q���G�H�U���/�8�%�:���Ä�%�H�Z�H�U�W�X�Q�J���Y�R�Q���%�|�G�H�Q���Q�D�F�K���L�K�U�H�U���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W�³���X�Q�G��
digitale Bodenkarte BK50 im Maßstab 1:50.000) und die Nutzungsdichte durch mehrgeschossi-
ge Bauweise zu erhöhen. Zielführend könnte eine Prüfung weiterer Alternativen sein - unter 
Einbeziehung gewerblicher Altstandorte, Altablagerungen, Altdeponien, nicht mehr genutzter 
Infrastruktureinrichtungen oder sonstiger Brachflächen. In diesem Sinne erscheint ein kleiner 
Teil der Planungen, darunter B I �± ZIEGELWERK und B IV �± FRIEDRICH-SCHELLING-WEG, 
durchaus akzeptabel. 
 

Die Nachfrage nach Wohnraum in den Städten und Gemeinden 
im Großraum Stuttgart ist nach wie vor sehr hoch, wodurch ein 
gewisser Zielkonflikt entsteht. Zum einen besteht ein Ziel darin, 
den zukünftigen Flächenverbrauch und die damit verbundene 
Flächenversieglung zu reduzieren, zum anderen soll aber auch 
immer mehr Wohnraum bereitgestellt werden, um der hohen 
Nachfrage zu entsprechen.  
Wie der Begründung zur FNP Fortschreibung zu entnehmen 
ist, sind in den Städten und Gemeinden meist keinerlei innerört-
liche Nachverdichtungspotentiale mehr vorhanden. Zudem ist 
auch bei der Neuausweisung von Gebieten auf eine städtebau-
lich vertretbare Nutzungsdichte zu achten, die Vorgaben aus 
dem Regionalplan sind hierbei heranzuziehen. 
Um dem genannten Zielkonflikt entgegenzuwirken sind die 
Gemeinden bemüht, erforderliche Ausgleichsmaßnahmen nicht 
auf hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen durchzuführen, 
um im Rahmen weiterer Bauflächenausweisungen nicht noch 
mehr landwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen. 
Hierbei sind die Städte und Gemeinden allerdings auf die Zu-
stimmung der Genehmigungsbehörde angewiesen.  
 
Alternativstandorte wurden geprüft. Die Bewertung der Boden-
güte findet Rücksicht in der Flächenausweisung. Innerhalb der 
Bodenkarte sind die Böden Grundstücksscharf nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit beurteil. In Siedlungsnähe befinden sich meist 
hochwertige Böden wodurch Alternativen kaum vorhanden sind 
oder durch andere Belange wie regionalplanerischen Festset-
zungen oder dem Naturschutz nicht genutzt werden können. 
Sofern Altstandorte vorhanden sind wird versucht auf diese 
zurück zu greifen um sparsam mit Grund und Boden umzuge-
hen.  
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 Hinweise: 
Auf Grundlage von § 2 Absatz 3 des aktuellen Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes 
(LBodSchAG) werden für die Mehrzahl der Vorhaben (Einwirkung auf über 5000 m² nicht ver-
siegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute Böden, einschließlich Baustelleneinrichtungs-
bereiche, Baustraßen, Zwischenlagerflächen) Bodenschutzkonzepte zu erstellen sein. Außer-
dem kann eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich werden. Einzelheiten sind mit der 
zuständigen unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde vor Baubeginn abzustimmen. Bei Pla-
nung und Durchführung von Bauvorhaben sind die Vorgaben der DIN 19639 zum Bodenschutz 
zu beachten. 
 

 
Kenntnisnahme. Dies ist zu gegebener Zeit bei den Bauarbei-
ten zu berücksichtigen.  

 Für die einzelnen Vorhaben wird eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung gemäß der Arbeitshilfe 
�Ä�'�D�V���6�F�K�X�W�]�J�X�W���%�R�G�H�Q���L�Q���G�H�U���Q�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���(�L�Q�J�U�L�I�I�V�U�H�J�H�O�X�Q�J�³�����/�8�%�:�����������������G�X�U�F�K�]u-
führen sein. Es sind Kompensationsmaßnahmen zur Aufwertung von Bodenfunktionen anzu-
streben. Zusätzliche Inanspruchnahmen des Schutzguts Boden im Zusammenhang mit anderen 
Kompensationsmaßnahmen gilt es zu vermeiden. 

Dies ist bei der Aufstellung der Bebauungspläne zu berücksich-
tigen.  

 Die Belange der Wasserversorgung und des Grundwasserschutzes liegen in der Zuständigkeit 
der unteren Wasserbehörde und sind von dieser wahrzunehmen. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
Bodenschutz: 
Herr Dr. Mack, Referat 52, 0711/904-15217, Ulrich.Mack@rps.bwl.de 
Wasserversorgung/Grundwasserschutz: 
Frau Alebrand, Referat 52, 0711/904-15206, Karin.Alebrand@rps.bwl.de 
 

Kenntnisnahme.  

 Wasser/Boden: 
Die Fläche Enzpark in Besigheim grenzt an die Enz und ist als Grünfläche / Parkanlage ausge-
wiesen. Der Landesbetrieb Gewässer, vertreten durch das Regierungspräsidium Stuttgart, ist für 
das Gewässer I. Ordnung Enz im Bereich Besigheim unterhaltspflichtig. Wir bitten darum, uns in 
den weiteren Verfahren, die die Planung präzisieren, frühzeitig einzubinden. 
Gegen den Flächennutzungsplan selbst bestehen keine Bedenken. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 
Frau Felsen, Referat 53.2, 0711/904-15324, Uta.Felsen@rps.bwl.de 

 
 
Kenntnisnahme, wird beachtet.  

 Naturschutz: 
Naturschutzgebiete sind von den Planflächen der FNP-Gesamtfortschreibung nicht betroffen. 
 

 
Kenntnisnahme.  
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 Flächen des Artenschutzprogramms Baden-�:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J���V�L�Q�G���M�H�G�R�F�K���Y�R�Q���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J���Ä�=�L�H�J�Hl-
�Z�H�U�N�³���D�X�I���*�H�P�D�U�N�X�Q�J���%�H�V�L�J�K�H�L�P���E�H�W�U�R�I�I�H�Q�����+�L�H�U���I�L�Q�G�H�Q���V�L�F�K���9�R�U�N�R�P�P�H�Q���H�L�Q�H�U���:�H�V�S�H�Q�E�L�H�Q�H�Q-
Art (Nomada pleurosticta), die nach der Roten Liste Baden-Württemberg als stark gefährdet (RL 
2) eingestuft ist. 
 

Die Ausweisung der Teilfläche, welche von der Wespenbie-
nenart betroffen ist, wird nicht weiterverfolgt.  

 Zahlreiche geplante Flächen liegen innerhalb von Biotopverbundflächen trockener und mittlerer 
Standorte (vgl. Fachplan Landesweiter Biotopverbund, LUBW, 2014). Sollten diese Flächen 
überplant werden, so wird unter naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten auf § 22 Abs. 1 S. 2 
NatSchG BW i.V.m. § 21 BNatSchG verwiesen, wonach alle öffentlichen Planungsträger bei 
ihren Planungen die Belange des Biotopverbundes zu berücksichtigen haben. Auch bei späteren 
Bauleitplanverfahren ist der Biotopverbund im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme, der Biotopverbund wird im Rahmen verbindli-
chen Bauleitplanung weiter berücksichtigt und ausgeglichen.  

 Obwohl für das Nachstehende eine Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde gegeben ist, 
möchten wir folgende Hinweise geben: 
Das geplante Mischgebiet sowie das Sondergebiet Energiegewinnung, beide auf Gemarkung 
Freudental, grenzen an das FFH- �X�Q�G���9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�6�W�U�R�P�E�H�U�J�³���D�Q�����(�V���P�X�V�V���D�X�V�Je-
schlossen sein, dass von diesem Vorhaben negative Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet 
ausgehen. Schutzzwecke sowie die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete dürfen grundsätz-
lich nicht erheblich beeinträchtigt werden. 
 

 
 
Das Sondergebiet Energiegewinnung liegt bereits zur Geneh-
migung dem Landratsamt vor. Bei der Umsetzung des Misch-
gebiets werden die Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete 
untersucht.  

 Das geplante Gewerbegebiet sowie der geplante Feuerwehr- und Bauhofstandort, beide auf 
�*�H�P�D�U�N�X�Q�J���+�H�V�V�L�J�K�H�L�P�����O�L�H�J�H�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V���Ä�*�H�E�L�H�W�H���Q�|�U�G�O�����G�H�V��
Neckars bei Mundelsheim, H�H�V�V�L�J�K�H�L�P�����%�H�V�L�J�K�H�L�P���X�Q�G���*�H�P�P�U�L�J�K�H�L�P�³�����=�X�U���8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V��
Vorhabens wird eine Befreiung von den Verbotsvorschriften der Verordnung über das betreffen-
de Landschaftsschutzgebiet erforderlich werden. Diese Prüfung obliegt der unteren Natur-
schutzbehörde des Landratsamts Ludwigsburg. 
 

Bzgl. der Lage im Landschaftsschutzgebiet erfolgte bereits eine 
Vorabstimmung mit dem Landratsamt. Eine Detailabstimmung 
hat bei einer späteren Bebauungsplanaufstellung zu erfolgen.  
 

 Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die artenschutzrechtliche Prüfung (ggf. inkl. 
der CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 ff BNatSchG obliegen grundsätzlich zunächst der unteren 
Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten eine Aus-
nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich ist, 
bedarf es eines Antrags an das Regierungspräsidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es so-
wohl für streng als auch für nicht streng geschützte Arten einer Ausnahme oder Befreiung be-
darf. 
 

Kenntnisnahme. Dies ist bei der Bebauungsplanaufstellung zu 
berücksichtigen.  
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 Wenn Festsetzungen eines FNP mit den Regelungen einer naturschutz- bzw. artenschutzrecht-
lichen Verbotsregelung nicht zu vereinbaren sind, ist der FNP mangels Erforderlichkeit dann 
unwirksam, wenn sich die entgegenstehenden naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Rege-
lungen als dauerhaftes rechtliches Hindernis erweisen. Wirksam ist der FNP hingegen, wenn für 
die geplante bauliche Nutzung die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung von diesen Best-
immungen rechtlich möglich ist, weil objektiv eine Ausnahme- oder Befreiungslage gegeben ist 
und einer Überwindung der naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Verbotsregelung auch 
sonst nichts entgegensteht. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
Herr Schmitz, Referat 55, 0711/904-15502, Andreas.Schmitz@rps.bwl.de 
Frau Zipper, Referat 56, 0711/904-15632, Sabine.Zipper@rps.bwl.de 

Ausnahmebefreiungen wurden bereits mit dem Landratsamt 
vorabgestimmt. Konkrete Aussagen können aber erst auf der 
Ebene des Bebauungsplans getroffen werden.  
Weitere Hindernisse sind abgeprüft und auf Ebene des Flä-
chennutzungsplans nicht bekannt, eventuell können Schwierig-
keiten bei vertieften Untersuchungen entstehen, welche jedoch 
erst bei der Umsetzung im Bebauungsplan erforderlich werden.  

 Industrie: 
 
Höhere Abfallrechtsbehörde 
Die höhere Abfallrechtsbehörde hat gegen das Vorhaben keine Bedenken, sofern angetroffene 
Altablagerungen/Aushubmassen ordnungsgemäß entsorgt werden. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 
Frau Arleth, Referat 54.2, 0711/904-15475, Bettina.Arleth@rps.bwl.de 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 

 Industrie: 
Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2020 bis 2035 sind auch Änderungen in der 
Stadt Besigh�H�L�P���J�H�S�O�D�Q�W�����'�D�V���*�H�E�L�H�W���Ä�(�Q�]�S�D�U�N�³���J�U�H�Q�]�W���X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U���D�Q���G�D�V���%�H�W�U�L�H�E�V�J�H�O�l�Q�G�H���G�H�U��
Firma Sun Chemical (früher BASF Pigment GmbH) an, die aufgrund der dort gehandhabten und 
gelagerten Stoffe einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG darstellt und dem 
Anwendungsbereich der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) unterliegt. 

 
Eine Abstimmung hat bereits im Vorfeld mit dem Ref. 54.5 
stattgefunden. Der Einschätzung der Stadt Besigheim, die 
nachfolgend aufgeführt ist, wird vom Ref. 54.5 geteilt: Die im 
�(�Q�W�Z�X�U�I���G�H�V���)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���D�O�V���Ä�(�Q�]�S�D�U�N�³���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H��
ne Fläche soll zu einer Parklandschaft umgestaltet werden, in 
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 Nach § 50 BImSchG ist bei raumbedeutsamen Planungen dafür Sorge zu tragen, dass zwi-
schen schutzbedürftigen Gebieten und Objekten (Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude 
und Gebiete, Erholungsgebiete und Hauptverkehrswege etc.) auf der einen Seite und einem 
Betriebsbereich auf der anderen Seite, angemessene Abstände eingehalten werden, um schäd-
liche Umwelteinwirkungen sowie die von Störfällen hervorgerufenen Auswirkungen so weit wie 
möglich zu vermeiden. 
�%�H�L�P���*�H�E�L�H�W���Ä�(�Q�]�S�D�U�N�³���N�|�Q�Q�W�H���H�V���V�L�F�K���X�Q�V�H�U�H�V���(�U�D�F�K�W�H�Q�V���X�P���H�L�Q���V�F�K�X�W�]�E�H�G�•�U�I�W�L�J�H�V���*�H�E�L�H�W���L�Q��
diesem Sinne handeln. Schutzbedürftige Gebiete sind neben dem Wohnen dienenden Gebieten 
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter 
dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-
biete. 
Unter einem öffentlich genutzten Gebiet ist ein öffentlich zugänglicher Bereich zu verstehen, in 
dem sich regelmäßig mehr als 100 Personen aufhalten. In einem öffentlichen Park erfolgt die 
Nutzung durch einen unbegrenzten und wechselnden Personenkreis, welcher nicht hinreichend 
auf die speziellen Risiken, die von einem Störfallbetrieb ausgehen, vorbereitet ist. Für die 
Schutzbedürftigkeit eines solchen Gebiets kann außerdem sprechen, dass unter freiem Himmel 
bei Eintreten eines Störfalls kein unmittelbarer räumlicher Schutz vorhanden wäre. 
 

der das Fuß- und Radwegsystem landschaftsverträglich fortge-
führt wird. Durch die Anlage von neuen Grünflächen und 
Wegeverbindungen, soll die Park- und Grünanlage der Erho-
lung der Bevölkerung dienen. Im Park sind keine Maßnahmen 
vorgesehen, die eine regelmäßige Ansammlung von größeren 
Menschenmassen erwarten lassen. Es sind keine baulichen 
Anlagen im Sinne der Landesbauordnung geplant und es wer-
den keine Anziehungspunkte bzw. Publikumsmagnete, wie 
beispielsweise ein Spielplatz oder ähnliches geschafften, die 
einen großen Besucherstrom erwarten lassen. Eine naturnah 
gestaltete Parklandschaft soll diesen Bereich prägen. Unserer 
Einschätzung nach, stellt der Enzpark mit den beschriebenen 
Nutzungen kein schutzwürdiges Gebiet dar. Die Erkenntnisse 
des Einzelfallgutachtens werden im Rahmen der Enzparkpla-
nung und der künftigen Bauleitplanung berücksichtigt.  

 �'�L�H���(�L�Q�V�W�X�I�X�Q�J�����R�E���H�V���V�L�F�K���E�H�L�P���Ä�(�Q�]�S�D�U�N�³���X�P���H�L�Q���V�F�K�X�W�]�E�H�G�•�U�I�W�L�J�H�V���*�H�E�L�H�W���K�D�Q�G�H�O�W�����Y�H�U�E�O�H�L�E�W��
aber bei der Planungsbehörde. 

 

 �6�R�Z�H�L�W���G�H�U���Ä�(�Q�]�S�D�U�N�³���D�O�V���V�F�K�X�W�]�E�H�G�•�U�I�W�L�J�H�V���*�H�E�L�H�W���H�L�Q�]�X�V�W�X�I�H�Q���L�V�W�����Z�l�U�H���L�P��Rahmen der Bauleit-
planung die Verträglichkeit zwischen dem Plangebiet und dem Betriebsbereich der Firma Sun 
Chemical im Sinne des § 50 BImSchG zu beurteilen. 
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 Bei Sun Chemical kann bei einer fehlerhaften Betankung ein Stoff freigesetzt werden, der unter 
den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung fällt, für den im Anhang 1 des Leitfadens 
�Ä�(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���I�•�U���$�E�V�W�l�Q�G�H���]�Z�L�V�F�K�H�Q���%�H�W�U�L�H�E�V�E�H�U�H�L�F�K�H�Q���Q�D�F�K���G�H�U���6�W�|�U�I�D�O�O-Verordnung und 
schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung �± Umsetzung § 50 BImSchG�³�����.�$�6��
18) kein pauschaler Achtungsabstand aufgeführt ist. Für eine exakte Zuordnung ist daher eine 
stoffspezifische Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstandes im Einzelfall unerlässlich. 
Hierzu ist es erforderlich, dass ausgehend von der konkreten Lage und Beschaffenheit des Be-
triebsbereiches sowie der besonderen Verhältnisse vor Ort (Detailbetrachtung) der angemesse-
ne Sicherheitsabstand nach Ziffer 3.2 des KAS 18 und § 3 Abs. 5 c BImSchG bestimmt wird. 
Dies erfolgt anhand eines Einzelfallgutachtens eines nach § 29 b BImSchG bekannt gegebenen 
Sachverständigen. Dem Regierungspräsidium Stuttgart ist bekannt, dass von der Firma Sun 
Chemical unabhängig von dem Bauleitplanverfahren bereits ein solches Gutachten bei einem 
nach § 29b BImSchG zugelassen Sachverständigen in Auftrag gegeben wurde. Sobald die Er-
gebnisse vorliegen, werden wir die Firma Sun Chemicals bitten, dieses Gutachten der Stadt 
Besigheim zur Verfügung zu stellen. 
 
Eine abschließende Stellungnahme ist erst nach Vorliegen des Gutachtens möglich. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
Frau Schubert, Referat 54.5, 0711/904-15461, Gabriele.Schubert@rps.bwl.de 
Frau Bloch, Referat 54.5, 0711/904-15496, Diana.Bloch@rps.bwl.de 

 

 Abteilung 8  
Von o.g. Verfahren sind sowohl Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege als auch der Ar-
chäologischen Denkmalpflege betroffen. 
 
Bau- und Kunstdenkmalpflege:  
Das Landesamt für Denkmalpflege verweist auf die bereits abgegebene Stellungnahme vom 
12.07.21 und begrüßt, dass die Flächen Sondergebiet Weinkanzel + Seilbahn (Besigheim), Süd-
lich Friedhof (Ottmarsheim), Langer Weinbergweg/Hasennest (Mundelsheim) und Großbottwa-
rer Straße (Mundelsheim) nicht weiterverfolgt werden. 
 

 

 Kenntnisnahme.  

 Bezüglich der Fläche Alter Berg auf der Gemarkung Gemmrigheim verweisen wir auf die vor-
rangegangenen Abstimmungen zum Kulturdenkmal Historische Terrassenweinberge Alter Berg-
Ketterschen. 

 

 Archäologische Denkmalpflege  
Herzlichen Dank für die vollumfängliche Übernahme der Stellungnahme der Abteilung 8 in die 
Planunterlagen. 
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 Im Bereich der nachfolgend aufgeführten Flächen werden Belange der archäologischen Denk-
malpflege wie folgt berührt: 

 

 Mundelsheim:  
Mundeslheim �± Benzäcker: �'�L�H���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H���*�H�Z�H�U�E�H�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�%�H�Q�]�l�F�N�H�U�³���O�L�H�J�W���L�P���%�H�U�H�L�F�K��
der archäologischen Verdachtsfl�l�F�K�H�Q���ÄVorgeschichtliche Siedlung �"�³�����3�U�•�I�I�D�O�O�����/�L�V�W�H�Q�Q�U������������
Prüffall, Listennr. 13 sowie Prüffall, Listennr. 14; siehe Kartierung).  

 
In den Planunterlagen befindet sich bereits ein Hinweis auf die 
archäologische Verdachtsfläche. 

 

 

 

 Archäologische Funde und Befunde, denen ggf. die Eigenschaft eines Kulturdenkmals gem. § 2 
DSchG zukommt, sind in den kartierten Arealen nicht auszuschließen bzw. zu erwarten. Es wird 
um weitere frühzeitige Beteiligung im Planverfahren gebeten. Wir weisen darauf hin, dass im 
Vorfeld einer Bebauung archäologische (Vor)untersuchungen und ggf. Grabungen notwendig 
werden können, die ggf. vom Vorhabenträger zu finanzieren sind. 
 

Dies ist im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung zu berück-
sichtigen.  
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 Walheim:  
Walheim �± Einzelhandel: �'�L�H���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H���6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�³���O�L�H�J�W���L�P���%�H�U�H�L�F�K��
�G�H�V���.�X�O�W�X�U�G�H�Q�N�P�D�O�V���J�H�P�����†�������'�6�F�K�*���ÄKastell I, Kastell II und Vicus Walheim sowie röm i-
sches und merowingerzeitliches Gräberfeld �³�����/�L�V�W�H�Q�Q�U�����������V�L�H�K�H���.�D�U�W�L�H�U�X�Q�J���� 
 

 
In den Planunterlagen befindet sich bereits ein Hinweis auf das 
Kulturdenkmal. 

 

 

 

 Archäologische Funde und Befunde, Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG, sind in diesem Bereich, 
sowie möglicherweise auch im Umfeld, zu erwarten. Es wird um weitere frühzeitige Beteiligung 
im Planverfahren gebeten. Wir weisen darauf hin, dass im Vorfeld einer Bebauung archäologi-
sche (Vor)untersuchungen und ggf. Grabungen notwendig werden, die vom Vorhabenträger zu 
finanzieren sind. 
 

Dies ist im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung zu berück-
sichtigen. 
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 Für die weiteren Planungsflächen wird allgemein auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 
20 und 27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung von Bodeneingriffen archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-
meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffälli-
ge Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsi-
dium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumenta-
tion archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. 
 

Kenntnisnahme.  

 Um Information über das Ergebnis der Abwägung wird gebeten. 
 
Für Rückfragen Belange der Vor- und Frühgeschichte betreffend steht Ihnen Frau Felicitas 
Schmitt M. A. felicitas.schmitt@rps.bwl.de zur Verfügung. 
 
Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 
 
Außerdem Bitte wir um Übernahme der aktualisierten Flächen der Kulturdenkmale sowie Prüf-
fälle in die Planunterlagen (shape-Versand vom 29.08.2019). Die Darstellung der Kulturdenkma-
le und Prüffälle ist noch auf dem veralteten Stand. 

Das RP wird über das Abwägungsergebnis informiert.  
 
 
 
 
Das RP wird am weiteren Verfahren beteiligt.  
 
Die Darstellung der Kulturdenkmäler war bereits auf dem aktu-
ellen Stand. Dies wurde auf Anfrage beim Regierungspräsidium 
bestätigt.  

 Hinweis:  
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur Koordinati-
on in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt  (abrufbar unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 

 
Wird beachtet.  

 Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Re-
gierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitali-
sierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. 
Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis 
digital vorzulegen. 
 
Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 

 

 Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Anhang 



Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim  
 
 
Zusammenstellung  der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2  BauGB   
 

 84/330 

 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

 

 

 



Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim  
 
 
Zusammenstellung  der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2  BauGB   
 

 85/330 

 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

 

 

 



Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim  
 
 
Zusammenstellung  der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2  BauGB   
 

 86/330 

 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

 

 

 



Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim  
 
 
Zusammenstellung  der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2  BauGB   
 

 87/330 

 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

 

 

 



Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2020 bis 2035 des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim  
 
 
Zusammenstellung  der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2  BauGB   
 

 88/330 

 Inhalt der Stellungnahmen  Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung  

 

 

 










































































































































































































































































































































































































